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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

ENTSCHEIDUNG Nr. 1376/2002/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 12. Juli 2002

zur Änderung der Entscheidung Nr. 1336/97/EG über Leitlinien für transeuropäische
Telekommunikationsnetze

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 156,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

nach dem Verfahren in Artikel 251 des Vertrages (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 14 der Entscheidung Nr. 1336/97/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates (4) legt die
Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat,
dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem
Ausschuss der Regionen alle drei Jahre einen Bericht
über die Durchführung der Entscheidung vor.

(2) Die Kommission hat diesen Bericht am 10. Dezember
2001 vorgelegt.

(3) Gemäß dem genannten Artikel 14 unterbreitet die
Kommission aufgrund der technischen Entwicklungen
und der gesammelten Erfahrungen Vorschläge zur
Änderung des Anhangs I der Entscheidung.

(4) Der Sonderbericht Nr. 9/2000 des Rechnungshofs
enthält Empfehlungen, auf die im Bericht der Kommis-
sion eingegangen wurde.

(5) In ihrer Mitteilung über eine Initiative der Kommission
zur Europäischen Sonderratstagung von Lissabon vom
23. und 24. März 2000 rief die Kommission die Initia-
tive eEurope ins Leben, wobei sie die soziale Dimension
der Informationsgesellschaft hervorhob.

(6) Am 28. Januar 2002 hat der Rat eine Entschließung zu
einem gemeinsamen Ansatz und spezifischen
Maßnahmen im Bereich der Netz- und Informationssi-
cherheit (5) angenommen.

(7) Anhang I der Entscheidung Nr. 1336/97/EG sollte daher
entsprechend geändert werden.

(8) Die Maßnahmen zur Durchführung dieser Entscheidung
sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für
die Ausübung der der Kommission übertragenen Durch-
führungsbefugnisse (6) erlassen werden —

HABEN FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung Nr. 1336/97/EG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 1 wird folgender Unterabsatz angefügt:

„Für die Zwecke dieser Entscheidung bezeichnet der Begriff
‚Telekommunikationsinfrastruktur‘ die elektronischen Daten-
übertragungsnetze und die sie nutzenden Dienste.“

2. Artikel 8 erhält folgende Fassung:

„Artikel 8

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss (nachste-
hend: ‚Ausschuss‘ genannt) unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten
die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter
Beachtung von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.“

3. Artikel 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parla-
ment, dem Rat, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss
und dem Ausschuss der Regionen vor dem 31. Januar
2005 einen Bericht über die Durchführung dieser
Entscheidung für die Zeit von Juli 2000 bis Juni 2004
vor.“
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Liegt bis zum 31. Dezember 2006 keine Entscheidung vor, so wird Anhang I hinfällig, mit
Ausnahme der bereits vor diesem Zeitpunkt im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffent-
lichten Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen.“

4. Anhang I erhält die Fassung des Anhangs I der vorliegenden Entscheidung.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 12. Juli 2002.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident
P. COX

Im Namen des Rates

Der Präsident
P. S. MØLLER
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ANHANG

„ANHANG I

FESTLEGUNG VON PROJEKTEN VON GEMEINSAMEM INTERESSE

1. Transeuropäische Telekommunikationsnetze tragen zur Einführung innovativer transeuropäischer Dienste im Interesse
der Allgemeinheit bei. Diese Dienste tragen zur Entwicklung der Informationsgesellschaft in Bezug auf Wachstum,
Beschäftigung, sozialen Zusammenhalt und Beteiligung aller an der wissensgestützten Wirtschaft bei.

2. TEN-Telekom unterstützt die technische und wirtschaftliche Realisierbarkeit, Anerkennung und Bereitstellung von
Diensten. Dienste müssen innovativ sein, eine transeuropäische Dimension aufweisen und auf einer bewährten Tech-
nologie basieren.

— Ein Dienst kann in verschiedenen Mitgliedstaaten eingeführt und in jedem Staat entsprechend angepasst werden.

— Ein Dienst, der ohne Förderung im Rahmen dieses Programms bereits in einem einzelnen Mitgliedstaat bereitge-
stellt wird, kann auf andere Mitgliedstaaten ausgedehnt werden.

— Ein Dienst von nachweislich transeuropäischem Interesse kann in einem einzelnen Mitgliedstaat eingeführt
werden.

3. Da von transeuropäisch angelegten Diensten auszugehen ist, sind die Teilnahme von Organisationen aus mehr als
einem Mitgliedstaat und die Einführung in mehr als einem Mitgliedstaat zu empfehlen, auch wenn sie nicht obligato-
risch sind.

4. Vor diesem Hintergrund sind die Projekte von gemeinsamem Interesse aufgrund ihrer betrieblichen Eignung zur
Unterstützung der Ziele dieser Entscheidung zu bestimmen.

5. Die nachstehend beschriebenen Projekte von gemeinsamem Interesse betreffen drei Bereiche, die eine kohärente
Struktur bilden.

i) Anwendungen

Anwendungen dienen dem Nutzerbedarf unter Berücksichtigung kultureller und sprachlicher Unterschiede und
der Erfordernisse der Zugänglichkeit insbesondere für Behinderte. Gegebenenfalls müssen sie dem spezifischen
Bedarf weniger entwickelter oder dünner besiedelter Regionen gerecht werden. Sie nutzen die jeweiligen Möglich-
keiten von Breitband-, Mobil- und anderen Kommunikationsnetzen.

ii) Basisdienste

Basisdienste unterstützen gemeinsame Anforderungen der Anwendungen durch gemeinsame Werkzeuge zur
Entwicklung und Einsatz neuer Anwendungen, die auf interoperablen Normen basieren. Sie stellen Dienste für
den Transfer und die Integrität von Daten von Netz zu Netz, einschließlich Breitband- und Mobilkommunikations-
netzen, bereit.

iii) Zusammenschaltung und Interoperabilität von Netzen

Unterstützt werden die Zusammenschaltung, Interoperabilität und Sicherheit von Netzen für den Betrieb von
Anwendungen und Diensten von spezifischem öffentlichen Interesse.

Im Folgenden werden auf jeder Ebene transeuropäischer Netze die Projekte von gemeinsamem Interesse festgelegt,
die gemäß Artikel 9 und nach dem Verfahren in Artikel 8 zu spezifizieren sind.

I. Anwendungen

— Elektronische Behörden- und Verwaltungsdienste : in stärkerem Maße effiziente, interaktive und inte-
grierte Behördendienste zum Nutzen der Bürger und der KMU bieten der Informationsgesellschaft wesentliche
Vorteile. Online-Dienste werden auf allen Ebenen — der europäischen, nationalen, regionalen und lokalen —
unterstützt, z. B. für elektronische Vergabeverfahren, gesicherten Zugang zu Online-Behördendiensten für Bürger
und KMU, persönliche Sicherheit, Umwelt und Tourismus, kommerzielle Unterstützung für KMU (einschließlich
der Informationsdienste und des elektronischen Geschäftsverkehrs) sowie Dienste, mit denen eine umfassende
Teilnahme an demokratischen Entscheidungsprozessen erreicht werden soll. Die Dienste können von Behörden
oder mit deren Hilfe als ein Dienst im öffentlichen Interesse angeboten werden, der Bürgern und KMU zugute
kommt.

— Gesundhei tswesen: Netze und Dienste für Telematik im Gesundheitswesen bieten weit reichende Möglich-
keiten zur Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsfürsorge und ihrer Qualität sowie zur Bewältigung der
Auswirkungen des medizinischen Fortschritts und der demografischen Veränderungen. Unterstützt werden inno-
vative Dienste, die Gesundheitsfürsorgeeinrichtungen und andere Versorgungsstellen miteinander verknüpfen und
Gesundheitsdienste direkt für die Öffentlichkeit bereitstellen, wobei es insbesondere Maßnahmen zur Krankheits-
vorbeugung und Gesundheitsförderung zu unterstützen gilt.
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— Behinder te und älte re Menschen: Entwicklungen in der Netzkommunikation bieten weit reichende
Möglichkeiten für die Einbeziehung älterer Menschen und Behinderter in die Informationsgesellschaft. Netzan-
wendungen und Dienste, die ihren spezifischen Bedürfnissen gerecht werden, können zum Abbau sozioöko-
nomischer, geografischer und kultureller Barrieren beitragen. Unterstützt werden Dienste, die den Anforderungen
älterer und behinderter Menschen entsprechen, um deren vollständige Integration und Mitwirkung in der Infor-
mationsgesellschaft zu fördern.

— Lernen und Kultur : Anspruchsvolle allgemeine und berufliche Bildung und kulturelles Bewusstsein sind eine
wesentliche Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt. Mit zuneh-
mendem Einfluss der Technologie in der Informationsgesellschaft wird ihre Bedeutung auch künftig hervorge-
hoben. Es werden Dienste unterstützt, die neue innovative Formen der Vermittlung pädagogischer und kultureller
Informationen bieten, darunter Dienste für lebensbegleitendes Lernen.

II. Basisdienste

— Fortschr i t t l i che Mobi l funkdienste : Es laufen Versuche zu den Interoperabilitätsaspekten innovativer
Anwendungen für Mobilfunknetze der Übergangsgeneration und der 3. Generation. Sie werden die Basis für fort-
schrittliche durchgehende Lösungen in der mobilen Umgebung mit standortgestützten, individuell angepassten
und kontextsensiblen Diensten bilden. Unterstützt wird die Einführung fortschrittlicher Mobilfunkanwendungen
und -dienste im Interesse der Allgemeinheit, u. a. für Navigation und Lenkung, Verkehrs- und Reiseinformationen,
Netzsicherheit und Fakturierung, mobilen Handel und Geschäftsverkehr, mobile Arbeit, Lernen und Kultur,
Notrufdienste und Gesundheit.

— Vertrauensfördernde Dienste : Die tatkräftige Beteiligung von Unternehmen und Bürgern an der Informati-
onsgesellschaft setzt ihr Vertrauen in die verfügbaren Dienste voraus. Sicherheit ist daher ein vorrangiger Aspekt,
der eine wesentliche Herausforderung für die Zukunft darstellt. Unterstützt werden Dienste im Interesse der
Allgemeinheit, die alle Sicherheitsaspekte abdecken, einschließlich der Zusammenarbeit im Hinblick auf eine effi-
ziente Vernetzung über nationale CERT-Systeme in der Europäischen Union.

III. Zusammenschaltung und Interoperabilität von Netzen

— Die Zusammenschaltung und Interoperabi l i tä t von Netzen sind Voraussetzung für echte transeuropä-
ische Dienste. Unterstützt werden die Zusammenschaltung, Interoperabilität und Sicherheit von Netzen für den
Betrieb von Diensten von spezifischem öffentlichen Interesse. Projekte, die die Entwicklung und Verbesserung
von Telekommunikationsnetzen betreffen, verdienen besondere Aufmerksamkeit, um zu gewährleisten, dass es
nicht zu Konflikten mit den Bedingungen des freien Marktes kommt.

IV. Zusätzliche Unterstützungs- und Koordinierungsmaßnahmen

Neben der Unterstützung von Vorhaben von gemeinsamem Interesse leitet die Gemeinschaft Maßnahmen zur Schaf-
fung geeigneter Rahmenbedingungen für deren Durchführung ein; die Finanzierung dieser Maßnahmen sollte nicht
nennenswert zulasten der dem übrigen Programm zugewiesenen Mittel gehen. Die Maßnahmen tragen bei zur Sensi-
bilisierung für das Programm, zur Konsensbildung und zur Konzertierung hinsichtlich europäischer, nationaler, regi-
onaler und lokaler Tätigkeiten zur Förderung neuer Anwendungen und Dienste, und zwar entsprechend der Durch-
führung von Programmen in anderen Bereichen, sowie zur Entwicklung von Breitbandnetzen. Die Maßnahmen
umfassen die Anhörung europäischer Gremien für Normung und strategische Planung und die Koordinierung mit
Maßnahmen, die aus den verschiedenen Finanzierungsinstrumenten der Gemeinschaft finanziert werden. Dazu
gehören

— strategische Studien zur Erarbeitung von Zielvorgaben und Übergang zu diesen Zielen. Diese Vorgaben werden
den Akteuren des Sektors helfen, fundierte wirtschaftliche Investitionsentscheidungen zu treffen;

— Festlegung von Möglichkeiten für den Zugang zu Breitbandnetzen;

— Festlegung gemeinsamer Spezifikationen auf der Basis europäischer und weltweiter Normen;

— Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren des Sektors, u. a. in Form von öffentlich-privaten Part-
nerschaften;

— Koordinierung der aufgrund dieser Entscheidung durchgeführten Tätigkeiten mit entsprechenden Programmen
der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1377/2002 DER KOMMISSION
vom 29. Juli 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. Juli 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 29. Juli 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestim-
mung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 064 75,1
096 30,6
999 52,8

0707 00 05 052 83,4
999 83,4

0709 90 70 052 75,8
999 75,8

0805 50 10 388 58,4
524 63,4
528 53,8
999 58,5

0806 10 10 052 141,5
064 114,9
220 191,1
508 75,3
512 89,8
600 139,7
624 191,3
999 134,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 90,4
400 117,7
404 94,8
508 78,6
512 95,9
524 62,5
528 70,5
720 143,5
800 99,9
804 100,7
999 95,5

0808 20 50 388 90,8
512 80,1
528 74,2
804 114,1
999 89,8

0809 10 00 052 142,7
064 144,5
999 143,6

0809 20 95 052 389,7
400 287,4
404 250,3
999 309,1

0809 30 10, 0809 30 90 052 117,9
064 88,7
999 103,3

0809 40 05 064 59,9
999 59,9

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1378/2002 DER KOMMISSION
vom 29. Juli 2002

zur Einstellung der Fischerei auf Gelbschwanzflunder durch Schiffe unter der Flagge eines
Mitgliedstaats

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die Gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2846/98 des Rates (2), insbesondere auf
Artikel 21 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 2555/2001 des Rates
vom 18. Dezember 2001 zur Festsetzung der Fang-
möglichkeiten und Fangbedingungen für bestimmte
Fischbestände und Bestandsgruppen in den Gemein-
schaftsgewässern sowie für Gemeinschaftsschiffe in
Gewässern mit Fangbeschränkungen (2002) (3) sind der
Gemeinschaft für 2002 Anteile an den zulässigen
Gesamtfangmengen für Gelbschwanzflunder zugeteilt.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die
Kommission den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die der
Gemeinschaft zugeteilten Anteile an den zulässigen
Gesamtfangmengen aufgrund der Fänge der Fischerei-
fahrzeuge unter der Flagge eines Mitgliedstaats als
ausgeschöpft gelten.

(3) Nach den der Kommission mitgeteilten Angaben haben
die Gelbschwanzflunderfänge in den Gewässern des

NAFO-Bereichs 3LNO durch Schiffe, die die Flagge eines
Mitgliedstaates führen oder in einem Mitgliedstaat regist-
riert sind, die der Gemeinschaft für 2002 zugeteilten
Anteile an den zulässigen Gesamtfangmengen erreicht —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Gelbschwanzflunderfänge im NAFO-Bereich
3LNO durch Schiffe, die die Flagge eines Mitgliedstaats führen
oder in einem Mitgliedstaat registriert sind, gelten die der
Gemeinschaft für 2002 zugeteilten Anteile an den zulässigen
Gesamtfangmengen als erschöpft.

Die Fischerei auf Gelbschwanzflunder in den Gewässern des
NAFO-Bereichs 3LNO durch Schiffe, die die Flagge eines
Mitgliedstaats führen oder in einem Mitgliedstaat registriert
sind, sowie die Aufbewahrung an Bord, das Umladen und
Anlanden von Fängen aus diesem Bestand, die von den
genannten Schiffen nach Inkrafttreten dieser Verordnung getä-
tigt werden, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1379/2002 DER KOMMISSION
vom 29. Juli 2002

über die Lieferung von Pflanzenöl im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1292/96 des Rates vom
27. Juni 1996 über die Nahrungsmittelhilfepolitik und -verwal-
tung sowie über spezifische Maßnahmen zur Erhöhung der
Ernährungssicherheit (1), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1726/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (2),
insbesondere auf Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe b),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der vorgenannten Verordnung wurden die Liste der
Länder und Organisationen denen eine Gemeinschafts-
hilfe gewährt werden kann und die für die Beförderung
der Nahrungsmittellieferung über die fob-Stufe hinaus
geltenden allgemeinen Kriterien festgelegt.

(2) Die Kommission hat infolge mehrerer Beschlüsse über
die Nahrungsmittelhilfe bestimmten Begünstigten Pflan-
zenöl zugeteilt.

(3) Diese Bereitstellungen erfolgen nach der Verordnung
(EG) Nr. 2519/97 der Kommission vom 16. Dezember
1997 über allgemeine Durchführungsbestimmungen für
die Bereitstellung und Lieferung von Waren im Rahmen
der Verordnung (EG) Nr. 1292/96 des Rates für die
Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft (3). Zu diesem
Zweck sollten insbesondere die Lieferfristen und -bedin-
gungen und die sich daraus ergebenden Kosten genauer
festgelegt werden.

(4) Um die Durchführung der Lieferungen für eine
bestimmte Partie abzusichern, sollten Vorkehrungen

getroffen werden, die es den Bietern ermöglichen, Raps-
bzw. Sonnenblumenöl bereitzustellen. Bezüglich der
Lieferung der einzelnen Partien erhält das günstigste
Angebot den Zuschlag —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe der Gemeinschaft wird
Pflanzenöl bereitgestellt zur Lieferung an die im Anhang aufge-
führten Begünstigten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2519/97
zu den im Anhang aufgeführten Bedingungen.

Die Lieferung betrifft die Bereitstellung von in der Gemeinschaft
erzeugtem Pflanzenöl. Die zu liefernden Waren dürfen nicht im
Rahmen des aktiven Veredelungsverkehrs hergestellt und/oder
aufgemacht worden sein.

Die Angebote sollen sich entweder auf Raps- oder Sonnenblu-
menöl beziehen. In einem Angebot ist, um gültig zu sein, die
jeweilige Ölsorte anzugeben.

Es wird davon ausgegangen, dass der Bieter die geltenden allge-
meinen und besonderen Geschäftsbedingungen kennt und
akzeptiert. Andere in seinem Angebot enthaltene Bedingungen
oder Vorbehalte gelten als nicht geschrieben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

LOS A

1. Maßnahme Nr.: 300/01

2. Begünstigter (2): World Food Programme (WFP), Via Cesare Giulio Viola 68, I-00148 Roma; Tel. (39-
06) 65 13 29 88; Fax 65 13 28 44/3; Telex 626675 WFP I

3. Vertreter des Begünstigten: wird vom Begünstigten benannt

4. Bestimmungsland: Simbabwe

5. Bereitzustellendes Erzeugnis: entweder raffiniertes Rapsöl oder raffiniertes Sonnenblumenöl

6. Gesamtmenge (netto) in Tonnen: 800

7. Anzahl der Lose: 1

8. Merkmale und Qualität des Erzeugnisses (3) (4) (6): Siehe ABl. C 312 vom 31.10.2000, S. 1 (D.1 oder D.2)

9. Aufmachung: Siehe ABl. C 267 vom 13.9.1996, S. 1 (10.8 A, B und C.2)

Leergewicht des Kanisters: mindestens 135 g

10. Kennzeichnung oder Markierung (5): Siehe ABl. C 114 vom 29.4.1991, S. 1 (III A 3)

— für die Kennzeichnung zu verwendende Sprache: Englisch
— zusätzliche Aufschriften: —

11. Art der Bereitstellung des Erzeugnisses: Gemeinschaftsmarkt

Die zu liefernden Waren dürfen nicht im Rahmen des aktiven Veredelungsverkehrs hergestellt und/oder aufgemacht
worden sein

12. Vorgesehene Lieferstufe (7): frei Verschiffungshafen

13. Alternative Lieferstufe: —

14. a) Verschiffungshafen: —

b) Ladeanschrift: —

15. Löschhafen: —

16. Bestimmungsort:

— Transitlager oder Transithafen: —
— Lieferung auf dem Landweg: —

17. Lieferzeitraum oder letzter Liefertermin auf der vorgesehenen Lieferstufe:

— erste Frist: 9.-29.9.2002
— zweite Frist: 23.9.-13.10.2002

18. Lieferzeitraum oder letzter Liefertermin auf der alternativen Lieferstufe:

— erste Frist: —
— zweite Frist: —

19. Frist für die Angebotsabgabe (um 12.00 Uhr Brüsseler Zeit):

— erste Frist: 20.8.2002
— zweite Frist: 3.9.2002

20. Höhe der Bietungsgarantie: 15 EUR/Tonne

21. Anschrift für die Einsendung der Angebote und der Bietungsgarantien (1): M. Vestergaard, Europäische
Kommission, Büro L 130 7/46, B-1049 Brüssel; Telex 25670 AGREC B; Fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Erstattung bei der Ausfuhr: —
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LOS B

1. Maßnahme Nr.: 294/01

2. Begünstigter (2): EuronAid, PO Box 12, 2501 CA Den Haag, Nederland; Tel. (31-70) 33 05 757; Fax 36 41 701;
Telex 30960 EURON NL

3. Vertreter des Begünstigten: wird vom Begünstigten benannt

4. Bestimmungsland: Eritrea

5. Bereitzustellendes Erzeugnis: entweder raffiniertes Rapsöl oder raffiniertes Sonnenblumenöl

6. Gesamtmenge (netto) in Tonnen: 810

7. Anzahl der Lose: 1 in 3 Teilmengen (B1: 540 Tonnen; B2: 135 Tonnen; B3: 135 Tonnen

8. Merkmale und Qualität des Erzeugnisses (3) (4) (6): Siehe ABl. C 312 vom 31.10.2000, S. 1 (D.1 oder D.2)

9. Aufmachung: Siehe ABl. C 267 vom 13.9.1996, S. 1 (10.8 A, B und C.2)

Leergewicht des Kanisters: mindestens 135 g

10. Kennzeichnung oder Markierung (5): Siehe ABl. C 114 vom 29.4.1991, S. 1 (III A 3)

— für die Kennzeichnung zu verwendende Sprache: Englisch
— zusätzliche Aufschriften: —

11. Art der Bereitstellung des Erzeugnisses: Gemeinschaftsmarkt

Die zu liefernden Waren dürfen nicht im Rahmen des aktiven Veredelungsverkehrs hergestellt und/oder aufgemacht
worden sein.

12. Vorgesehene Lieferstufe: frei Löschhafen Container-Terminal

13. Alternative Lieferstufe: frei Verschiffungshafen

14. a) Verschiffungshafen: —

b) Ladeanschrift: —

15. Löschhafen: B1 und B2: Massawa; B3: Assab

16. Bestimmungsort:

— Transitlager oder Transithafen: —
— Lieferung auf dem Landweg: —

17. Lieferzeitraum oder letzter Liefertermin auf der vorgesehenen Lieferstufe:

— erste Frist: 20.10.2002
— zweite Frist: 3.11.2002

18. Lieferzeitraum oder letzter Liefertermin auf der alternativen Lieferstufe:

— erste Frist: 16.-29.9.2002
— zweite Frist: 30.9.-13.10.2002

19. Frist für die Angebotsabgabe (um 12.00 Uhr Brüsseler Zeit):

— erste Frist: 20.8.2002
— zweite Frist: 3.9.2002

20. Höhe der Bietungsgarantie: 15 EUR/t

21. Anschrift für die Einsendung der Angebote und der Bietungsgarantien (1): M. Vestergaard, Commission euro-
péenne, Bureau: L 130 7/46, B-1049 Bruxelles/Brussel; Telex 25670 AGREC B; Fax (32-2) 296 70 03/296 70 04

22. Erstattung bei der Ausfuhr: —
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Vermerke:

(1) Zusätzliche Erklärungen: Torben Vestergaard (Tel. (32-2) 299 30 50; Fax (32-2) 296 20 05).

(2) Der Auftragnehmer tritt mit dem Begünstigten oder seinem Vertreter baldmöglichst zur Bestimmung der erforderli-
chen Versandbescheinigungen in Verbindung.

(3) Der Auftragnehmer übergibt dem Begünstigten eine von einer amtlichen Stelle stammende Bescheinigung, aus der
hervorgeht, dass die in dem betreffenden Mitgliedstaat geltenden Normen betreffend die Kernstrahlung für die zu
liefernde Ware nicht überschritten worden sind. In der Bescheinigung über die radioaktive Belastung ist der Gehalt
an Cäsium 134 und 137 und an Jod 131 anzugeben.

(4) Der Auftragnehmer überreicht dem Begünstigten oder seinem Vertreter bei der Lieferung folgendes Dokument:

— gesundheitliches Zeugnis.

(5) Die Aufschrift erhält, abweichend von ABl. C 114 vom 29.4.1991, Punkt III A 3 c), folgende Fassung: „Europäische
Gemeinschaft“.

Die Kanister können mit Etiketten gekennzeichnet werden.

(6) In einem Angebot ist, um gültig zu sein, der jeweilige Typ des betreffenden Öls enthalten.

(7) Der Bieter wird auf Artikel 7 Absatz 6 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 2519/97 verwiesen.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1380/2002 DER KOMMISSION
vom 29. Juli 2002

zur Einreihung von bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23.
Juli 1987, über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur
sowie den Gemeinsamen Zolltarif (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 969/2002 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten
Nomenklatur im Anhang zu der Verordnung (EWG) Nr.
2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die
Einreihung der im Anhang zu dieser Verordnung aufge-
führten Waren zu erlassen.

(2) Die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 hat allgemeine
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten
Nomenklatur festgesetzt. Diese Vorschriften gelten auch
für die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die
Kombinierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder
unter etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — über-
nimmt und die aufgrund besonderer gemeinschaftlicher
Regelungen aufgestellt wurde, um tarifliche oder sonstige
Maßnahmen im Rahmen des Warenverkehrs anzu-
wenden.

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung
genannten Waren den in Spalte 2 angegebenen KN-
Codes zuzuweisen, und zwar unter Anwendung der in
Spalte 3 genannten Begründungen.

(4) Es ist angezeigt festzulegen, dass die von den Zoll-
behörden der Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen
Zolltarifauskünfte, die die Einreihung von Waren in die
Kombinierte Nomenklatur betreffen und die mit dem in

dieser Verordnung festgesetzten Gemeinschaftsrecht
nicht übereinstimmen, während eines Zeitraums von drei
Monaten von dem Berechtigten gemäß den Bestim-
mungen des Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992
zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2700/
2000 des Europäischen Parlaments und des Rates (4),
weiterverwendet werden können.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den
Zollkodex —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren
gehören in der Kombinierten Nomenklatur zu den in Spalte 2
der Tabelle genannten entsprechenden KN-Codes.

Artikel 2

Die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten erteilten verbind-
lichen Zolltarifauskünfte, die mit dem in dieser Verordnung
festgesetzten Gemeinschaftsrecht nicht übereinstimmen,
können während eines Zeitraums von drei Monaten gemäß den
Bestimmungen des Artikels 12 Absatz 6 der Verordnung
(EWG) Nr. 2913/92 weiterverwendet werden.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. Juli 2002

Für die Kommission
Frederik BOLKESTEIN

Mitglied der Kommission

30.7.2002L 200/12 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1.
(2) ABl. L 149 vom 7.6.2002, S. 20.

(3) ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1.
(4) ABl. L 311 vom 12.12.2000, S. 17.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften30.7.2002 L 200/13

Warenbezeichnung Einreihung
KN-Code Begründung

(1) (2) (3)

ANHANG

1. Flüssiges Erzeugnis aus Zitronensaft mit Zusatz
von Citronensäure (Gesamtgehalt 7,6 GHT)
und Konservierungsstoffen, für den Einzelver-
kauf in einer Kunststoffflasche (z. B. 100 ml)
aufgemacht und mit einem Spritzeinsatz
versehen. Dieser Spritzeinsatz enthält ätheri-
sches Citronenöl. Das Erzeugnis wird
verwendet, um Nahrungsmitteln und
Getränken einen sauren Geschmack zu
verleihen

2106 90 92 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften 1
und 6 für die Auslegung der Kombinierten
Nomenklatur und dem Wortlaut der KN-Codes
2106, 2106 90 und 2106 90 92

Die Ware kann nicht in die Position 2009 einge-
reiht werden, da sie aufgrund des Zusatzes von
Citronensäure ihren ursprünglichen Charakter
eines Fruchtsaftes verloren hat (siehe die Erläute-
rungen zum HS, Position 2009, Nr. 4). Aufgrund
ihrer Zusammensetzung kann die Ware nicht als
zusammengesetztes Würzmittel oder zubereitete
Würzsoße der Position 2103 angesehen werden
(siehe die Erläuterungen zum HS, Position 2103)

2. Ölige streichbare Paste, mit folgender Zusam-
mensetzung (in GHT):

— Wasser 23,3
— Tomatenmark 17,7
— Käse 15,4
— Salami 11,3
— Tomatenpulver 9,6
— Butter 6,0
— Joghurt 3,6
— Knoblauchzubereitung 2,8
— Süßmolkenpulver 2,4
— Kochsalz 2,3
— Kapern 1,3
— Olivenöl 1,2

und geringe Mengen an Schmelzsalzen, Zucker,
Pfeffer, Oregano, Petersilie, Aromastoffen, Leci-
thin und Kaliumsorbat.

Die Zubereitung ist ein Zwischenerzeugnis, das
in der Lebensmittelindustrie verwendet wird

2106 90 98 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften 1
und 6 für die Auslegung der Kombinierten
Nomenklatur und dem Wortlaut der KN-Codes
2106, 2106 90 und 2106 90 98

Das Erzeugnis kann nicht als zubereitete Würz-
soße oder als ein zusammengesetztes Würzmittel
der Position 2103 angesehen werden, da es sich
hierbei um ein Zwischenerzeugnis handelt, das
den Speisen nicht beim Kochen oder Servieren
hinzugefügt wird. Auch kann das Erzeugnis nicht
als eine Zubereitung zur Verbesserung des
Geschmacks bestimmter Gerichte im Sinne der
Position 2103 angesehen werden (siehe die Erläu-
terungen zum HS, Position 2103, Teil A)

3. Gesättigte Lösung ätherischer Öle in Ethylal-
kohol (60 % vol), die pro Liter ungefähr 3 g
ätherische Orangenöle enthält. Sie wird als
Rohstoff in der Nahrungsmittelindustrie
verwendet (z. B. für Backwaren, Schokolade)

3302 10 90 Einreihung gemäß den Allgemeinen Vorschriften 1
und 6 für die Auslegung der Kombinierten
Nomenklatur, der Anmerkung 2 zu Kapitel 33
und dem Wortlaut der KN-Codes 3302, 3302 10
und 3302 10 90

Wegen des hohen Gehalts an ätherischen Ölen
kann das Erzeugnis nicht als Getränk verwendet
werden. Es ist auch nicht zur Herstellung von
Getränken, z. B. durch einfaches Verdünnen,
bestimmt (siehe auch die Erläuterungen zum HS,
Position 3302)



VERORDNUNG (EG) Nr. 1381/2002 DER KOMMISSION
vom 29. Juli 2002

zur Festlegung der Vorschriften für die Eröffnung und Verwaltung der Zollkontingente für Rohr-
rohzucker zur Raffination mit Ursprung in den am wenigsten entwickelten Ländern für die Wirt-

schaftsjahre 2002/03 bis 2005/06

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2501/2001 des Rates
vom 10. Dezember 2001 über ein Schema allgemeiner Zoll-
präferenzen für den Zeitraum vom 1. Januar 2002 bis 31.
Dezember 2004 (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr.
2501/2001 ist bis zur vollständigen Aussetzung der
Zollsätze des Gemeinsamen Zolltarifs für Waren des KN-
Codes 1701 11 10 mit Ursprung in einem Land, für das
gemäß Anhang I der Verordnung die Sonderregelungen
für die am wenigsten entwickelten Länder gelten, für
jedes Wirtschaftsjahr ein Gesamtzollkontingent zum
Zollsatz Null zu eröffnen. Das Zollkontingent für Waren
des KN-Codes 1701 11 10 für das Wirtschaftsjahr 2002/
03 beläuft sich auf 85 313 Tonnen (Weißzuckeräquiva-
lent). Für jedes folgende Wirtschaftsjahr werden die
Kontingente gegenüber den Kontingenten des vorausge-
gangenen Wirtschaftsjahres um 15 v. H. angehoben.

(2) Diese Bestimmungen sind gemäß der mit der Verord-
nung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates vom 19. Juni 2001
über die gemeinsame Marktorganisation für Zucker (2),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/
2002 der Kommission (3), eingeführten gemeinsamen
Handelsregelung durchzuführen.

(3) Die Rohzuckereinfuhren im Rahmen des Gesamtzollkon-
tingents müssen zu Bedingungen erfolgen, die jeweils
dem Raffinationsbedarf der Mitgliedstaaten gemäß
Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1260/
2001 entsprechen.

(4) Die Erfahrungen mit der Verordnung (EG) Nr. 1978/
2001 der Kommission vom 10. Oktober 2001 zur Eröff-
nung eines Zollkontingents für Rohrrohzucker zur Raffi-
nation mit Ursprung in den am wenigsten entwickelten
Ländern für das Wirtschaftsjahr 2001/02 (4) rechtfertigen
die Festlegung von Vorschriften für die Eröffnung und
Verwaltung von Kontingenten für einen längeren Zeit-
raum. Dieser Zeitraum soll sich über vier Wirtschafts-
jahre erstrecken.

(5) Um für den von den am wenigsten entwickelten Ländern
in die Gemeinschaft ausgeführten Rohrohrzucker einen
angemessenen Preis zu gewährleisten, sollte ein von den
Raffinierern zu zahlender Mindestpreis festgelegt werden.
Der Mindestpreis sollte die für die Wirtschaftsjahre
2002/03 bis 2005/06 geltenden Faktoren berücksich-
tigen.

(6) Die allgemeinen Vorschriften für Einfuhrlizenzen gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 der Kommission vom
9. Juni 2000 mit gemeinsamen Durchführungsvor-
schriften für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie
Vorausfestsetzungsbescheinigungen für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse (5), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 2299/2001 (6), sowie die in der Verord-
nung (EG) Nr. 1464/95 der Kommission (7), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 996/2002 (8)
festgelegten besonderen Vorschriften für den Zucker-
sektor sollten Anwendung finden. Um die Verwaltung
der Kontingente im Rahmen der vorliegenden Verord-
nung zu erleichtern und um die Einhaltung der jährli-
chen Höchstmengen zu gewährleisten, sollten Durch-
führungsvorschriften für die Erteilung von Lizenzen für
die Einfuhr von Rohzucker, ausgedrückt als Weißzucker-
äquivalent beschlossen werden.

(7) In den Bestimmungen über den Nachweis der Ursprungs-
eigenschaft nach den Artikeln 67 bis 97 der Verordnung
(EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993
mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zoll-
kodex der Gemeinschaften (9), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 444/2002 (10), ist der für die
Zwecke allgemeiner Zollpräferenzen zu verwendende
Begriff „Ursprungswaren“ definiert.

(8) Da der Rat bei der Festlegung der Gesamtzollkontingente
keinen Spielraum für die Überschreitung dieser Mengen
vorgesehen hat, soll auf alle in Weißzuckeräquivalent
umgerechneten Mengen, die über die in der Einfuhrli-
zenz angegebene Menge hinaus eingeführt werden, der
volle Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs angewandt
werden. Um übermäßige Rohzuckereinfuhren aus den
am wenigsten entwickelten Ländern in die Gemeinschaft
zu vermeiden, sind Durchführungsvorschriften erforder-
lich, um zu gewährleisten, dass die eingeführten Zucker-
mengen an bis zum Ende des betreffenden Wirtschafts-
jahres oder vor einem bestimmten, von dem
Mitgliedstaat bestgelegten Datum tatsächlich raffiniert
werden.
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(9) Damit die in der Verordnung (EG) Nr. 2501/2001 festge-
legten jährlichen Höchstmengen eingehalten werden,
sollten die Mitgliedstaaten der Kommission die Roh-
zuckermengen, ausgedrückt in Weißzuckeräquivalent,
mitteilen.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für
allgemeine Präferenzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Mit dieser Verordnung werden die Regeln für die Eröffnung
und Verwaltung der Zollkontingente für Rohrrohzucker zur
Raffination nach Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr.
2501/2001 für die Wirtschaftsjahre 2002/03, 2003/04, 2004/
05 und 2005/06 festgelegt.

Artikel 2

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Begriff:

— „Wirtschaftsjahr“ das in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe m)
der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 genannte Wirtschafts-
jahr.

— „Raffinierer“ eine Person, die die Einfuhren für den Eigenbe-
darf seiner Raffinerie im Sinne des Artikels 7 Absatz 4
vierter Gedankenstrich der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001
tätigt.

Artikel 3

(1) Für Einfuhren von Waren des KN-Codes 1701 11 10 mit
Ursprung in einem Land, für das gemäß Anhang I zu der
Verordnung (EG) Nr. 2501/2001 die Sonderregelungen für die
am wenigsten entwickelten Länder gelten, werden für die
folgenden Wirtschaftsjahre die folgenden Gesamtzollkontin-
gente, ausgedrückt als Weißzuckeräquivalent, zum Zollsatz Null
eröffnet:

— 85 313 Tonnen für das Wirtschaftsjahr 2002/03,

— 98 110 Tonnen für das Wirtschaftsjahr 2003/04,

— 112 827 Tonnen für das Wirtschaftsjahr 2004/05 und

— 129 751 Tonnen für das Wirtschaftsjahr 2005/06.

Diese Kontingente erhalten die folgenden laufenden Nummern
(09.4302), (09.4303), (09.4304) und (09.4305).

Diese Kontingente werden am ersten Tag des betreffenden Wirt-
schaftsjahres eröffnet und bleiben bis zum letzten Tag dieses
Wirtschaftsjahres offen.

(2) Alle Zölle des gemeinsamen Zolltarifs und alle zusätzli-
chen Zölle nach Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 1260/
2001 auf die Einfuhren im Rahmen dieser Zollkontingente
werden ausgesetzt.

Artikel 4

(1) Für die Raffinierer gilt für die Einfuhren im Rahmen der
Zollkontingente nach Artikel 3 Absatz 1 ein Mindesteinkaufs-

preis für Rohzucker in Standardqualität (cif, frei ab den europä-
ischen Häfen der Gemeinschaft).

(2) Der Mindesteinfuhrpreis des jeweiligen Wirtschaftsjahres
entspricht dem in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 genannten Interventionspreis für Rohzucker,
abzüglich des mit dem Rendementwert von 0,92 für Rohzucker
multiplizierten Betrags der Anpassungsbeihilfe an die Raffinie-
rungsindustrie für das betreffende Wirtschaftsjahr nach Artikel
38 Absätze 1 und 4 der genannten Verordnung.

Artikel 5

(1) Für Einfuhren innerhalb der in Artikel 3 Absatz 1
genannten Kontingente ist eine Einfuhrlizenz, die nach
Maßgabe dieser Verordnung und im Einklang mit den Verord-
nungen (EG) Nr. 1291/2000 und (EG) Nr. 1464/95 erteilt wird,
erforderlich.

(2) Die Lizenzanträge sind von den Raffinierern bei den
zuständigen Stellen der in Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1260/2001 genannten Mitgliedstaaten zu stellen. Dem
Antrag ist eine Erklärung beizufügen, mit der sich der Raffi-
nierer verpflichtet, die betreffende Rohzuckermenge vor Ablauf
des Wirtschaftsjahres, in dem sie eingeführt wird, zu raffinieren.

(3) Die Einfuhrlizenzen dürfen nur im Rahmen der Grenzen
der Zollkontingente gemäß Artikel 3 Absatz 1 erteilt werden.
Diese Lizenzen werden von dem betreffenden Einfuhrmitglied-
staat erteilt.

(4) Den Raffinierern steht es frei, ihre Lizenzen auf andere
Raffinierer zu übertragen. In diesem Fall setzt der Raffinierer
die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, der die Originalli-
zenzen ausgestellt hat, unverzüglich davon in Kenntnis. Die
Einfuhr- und Raffinationsverpflichtungen sind jedoch nicht
übertragbar, und Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000
gilt weiter.

(5) Die Einfuhrlizenzen gelten vom Datum ihrer Erteilung
bis zum Ende des Wirtschaftsjahres, für das sie erteilt wurden.
Wird im Einklang mit Absatz 8 vor Eröffnung des Kontingents
eine Lizenz erteilt, so gilt die Lizenz erst ab dem Datum der
Eröffnung.

(6) Als Sicherheit für die Lizenzen wird ein Betrag von
0,30 EUR je 100 kg Zucker Nettogewicht festgesetzt.

(7) Die Einfuhrlizenzanträge und die Lizenzen müssen
folgende Angaben enthalten:

— in Abschnitt 8: das Einfuhrland/die Einfuhrländer (Land/
Länder, das/die in die Sonderregelungen für am wenigsten
entwickelte Länder gemäß Spalte H des Anhangs I zur
Verordnung (EG) Nr. 2501/2001 einbezogen ist/sind),

— in den Abschnitten 17 und 18: die Rohzuckermenge, ausge-
drückt als Weißzuckeräquivalent,

— in Abschnitt 20: „Gemäß Artikel 9 Absatz 5 der Verord-
nung (EG) Nr. 2501/2001 eingeführter Rohzucker zur
Raffination. Kontingent Nr. … (in Artikel 3 Absatz 1
genannte Nummer)“.

(8) Der Zeitraum, in dem Anträge auf Einfuhrlizenzen
gestellt werden können, beginnt drei Wochen vor dem ersten
Tag des betreffenden Wirtschaftsjahres.
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(9) Anträge auf Einfuhrlizenzen sind von Montag bis Freitag
jeder Woche bei der zuständigen Stelle des betreffenden
Einfuhrmitgliedstaats zu stellen. Die Mitgliedstaaten teilen der
Kommission am ersten Arbeitstag der folgenden Woche die
nach dem Ursprungsland aufgeschlüsselten Rohzuckermengen,
ausgedrückt als Weißzuckeräquivalent, mit, für die in der
vorherigen Woche Einfuhrlizenzen beantragt wurden.

(10) Die Lizenzen werden am vierten Arbeitstag nach der in
Absatz 9 genannten Mitteilung erteilt, vorausgesetzt, die
Kommission hat keinen Einspruch erhoben.

(11) Die Kommission errechnet wöchentlich die Gesamt-
menge, für die Einfuhrlizenzen beantragt wurden. Übersteigen
die Lizenzanträge das Zollkontingent für das laufende Wirt-
schaftsjahr, so begrenzt die Kommission die Lizenzerteilung im
Verhältnis zu der Restmenge und informiert soweit angebracht
die Mitgliedstaaten, dass die Höchstmenge für das betreffende
Zollkontingent erreicht wurde.

Artikel 6

(1) Der Nachweis der Ursprungseigenschaft der Waren im
Rahmen des Zollkontingents nach Artikel 3 Absatz 1 wird
durch ein im Einklang mit den Artikeln 67 bis 97 der Verord-
nung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission ausgestelltes
Ursprungszeugnis nach Formblatt A erbracht.

(2) Das Ursprungszeugnis nach Formblatt A enthält in
Feld 4:

— den Hinweis „Zollkontingent Nr. … (in Artikel 3 Absatz 1
genannte Nr.) — Verordnung (EG) Nr. …/…“,

— das Datum der Verladung des Zuckers im begünstigten
Ausfuhrland und das Wirtschaftsjahr, für das die Lieferung
durchgeführt wird,

— den KN-Code 1701 11 10.

(3) Die Zollbehörden des Einfuhrmitgliedstaats vermerken
auf dem Ursprungszeugnis nach Formblatt A:

— das anhand eines Frachtdokuments ermittelte Ende der
Verladevorgänge im Verschiffungshafen,

— die Einfuhrdaten und die tatsächlich eingeführten Roh-
zuckermengen.

(4) Übertragen Raffinierer gemäß Artikel 5 Absatz 4 Einfuhr-
lizenzen auf andere Raffinierer, so sammelt der Mitgliedstaat die
ausgefüllten Ursprungszeugnisse nach Formblatt A und über-
mittelt eine Kopie dieser Ursprungszeugnisse an den Mitglied-
staat, der die Einfuhrlizenzen ursprünglich ausgestellt hat.

Artikel 7

(1) Die Mitgliedstaaten führen über die mit den in Artikel 6
genannten Ursprungszeugnissen tatsächlich eingeführten
Rohzuckermengen Buch und rechnen diese Mengen auf Grund-
lage des angegebenen Polarisierungsgrads und unter Anwen-
dung der in Abschnitt II Punkt 3 des Anhangs I der Verordnung
(EG) Nr. 1260/2001 genannten Bestimmungen in Weißzucker-
äquivalent um.

(2) Gemäß Artikel 50 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1291/2000 gilt für die in Weißzuckeräquivalent umgerech-
neten eingeführten Mengen, die über die in der in Artikel 5
genannten Einfuhrlizenz eingetragene Menge hinausgehen, der
volle, zum Zeitpunkt der Überführung in den zollrechtlich
freien Verkehr gültige Zollsatz des Gemeinsamen Zolltarifs.

(3) Der Raffinierer, der die Lizenz beantragt hat, muss inner-
halb von drei Monaten nach dem Ende der gemäß Artikel 5
Absatz 2 für die Raffination gesetzten Frist dem Mitgliedstaat,
der die Lizenz erteilt hat, einen von ihm als ausreichend erach-
teten Raffinationsnachweis vorlegen.

(4) Sollte der betreffende Zucker nicht innerhalb des vorge-
schriebenen Zeitraums raffiniert worden sein und liegt kein Fall
höherer Gewalt vor, so ist der Raffinierer zur Zahlung eines
Betrags in voller Höhe des für die Einfuhr von Rohzucker in
dem betreffenden Wirtschaftsjahr geltenden Zollsatz
verpflichtet, gegebenenfalls zuzüglich des höchsten in dem
betreffenden Wirtschaftsjahr angewandten Zusatzzolls.

(5) Konnte eine Zuckermenge nicht rechtzeitig zur Raffina-
tion in dem betreffenden Wirtschaftsjahr ausgeliefert werden
und liegt kein Fall höherer Gewalt vor, so kann der betreffende
Einfuhrmitgliedstaat auf Ersuchen des Raffinierers die Geltungs-
dauer der Lizenz um 30 Tage ab dem Beginn des folgenden
Wirtschaftsjahres verlängern. In diesem Fall wird der betref-
fende Rohzucker auf das vorherige Wirtschaftsjahr im Rahmen
des für dieses Jahr geltenden Kontingents angerechnet.

(6) Konnte eine Zuckermenge nicht vor Ablauf eines Wirt-
schaftsjahres raffiniert werden, so kann der betreffende
Mitgliedstaat auf Ersuchen der Raffinerie die Frist für die Raffi-
nation um höchstens 90 Tagen ab dem Beginn des folgenden
Wirtschaftsjahres verlängern. In diesem Fall wird der betref-
fende Rohzucker innerhalb der verlängerten Frist raffiniert und
auf das vorherige Wirtschaftsjahr im Rahmen des für dieses Jahr
geltenden Kontingents angerechnet.

Artikel 8

Die in Artikel 39 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1260/
2001 genannten Mitgliedstaaten teilen der Kommission
Folgendes mit:

a) zu Beginn des Wirtschaftsjahres, die Mengen an Rohzucker,
die voraussichtlich aus den verschiedenen betroffenen
Ländern eingeführt werden,

b) monatlich für den Vormonat das Gewicht der Rohzuckerein-
fuhren, ausgedrückt als Weißzuckeräquivalent, für die
Einfuhrlizenzen nach Artikel 5 erteilt wurden,

c) monatlich:

— das Gewicht der Mengen Rohzucker, ausgedrückt in
Gewicht „tel quel“ und als Weißzuckeräquivalent, die im
Rahmen der in Artikel 5 genannten Lizenzen in den
vorhergehenden drei Monaten tatsächlich eingeführt
wurden, nach Ursprungsländern aufgeschlüsselt,

— das Gewicht der Mengen Rohzucker, ausgedrückt in
Gewicht „tel quel“ und als Weißzuckeräquivalent, die in
den vorhergehenden drei Monaten raffiniert wurden,

d) vor dem 1. November:

— das Gewicht der Rohzuckereinfuhren, ausgedrückt in
Gewicht „tel quel“ und als Weißzuckeräquivalent, die im
vorausgegangen Wirtschaftsjahr im Rahmen der
Lizenzen nach Artikel 5 tatsächlich eingeführt wurden;
nach Ursprungsländern aufgeschlüsselt,

— das Gewicht der auf das Kontingent des vorausge-
gangenen Wirtschaftsjahres angerechneten raffinierten
Rohzuckereinfuhren, ausgedrückt in Gewicht „tel quel“
und als Weißzuckeräquivalent.
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Artikel 9

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Sie gilt bis zum 30. Juni 2006.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. Juli 2002

Für die Kommission
Pascal LAMY

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1382/2002 DER KOMMISSION
vom 29. Juli 2002

zur Festsetzung der geltenden Erstattungen für die im Rahmen gemeinschaftlicher und
einzelstaatlicher Nahrungsmittelhilfemaßnahmen gelieferten Getreide- und Reiserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 2 Unterabsatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (4), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2681/74
des Rates vom 21. Oktober 1974 über die Gemein-
schaftsfinanzierung der Ausgaben für die Lieferung von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Rahmen der
Nahrungsmittelhilfe (5) ist vom Europäischen Ausrich-
tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abtei-
lung Garantie, der Teil der Ausgaben zu tragen, der den
gemäß den betreffenden Gemeinschaftsregeln festge-
setzten Ausfuhrerstattungen entspricht.

(2) Um die Erstellung und Verwaltung des Haushalts für die
gemeinschaftlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zu
erleichtern und um die Mitgliedstaaten über die Höhe
der Gemeinschaftsbeteiligung an der Finanzierung der
einzelstaatlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen in

Kenntnis zu setzen, sind die für diese Maßnahmen
gewährten Erstattungen festzulegen.

(3) Die in Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
und in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 für
die Ausfuhrerstattungen vorgesehenen Grundregeln und
Durchführungsbestimmungen gelten für die vorge-
nannten Maßnahmen sinngemäß.

(4) Die besonderen Kriterien für die Berechnung der
Ausfuhrerstattung für Reis sind in Artikel 13 der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95 festgelegt.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen für Getreide und Reiserzeugnisse, die im
Rahmen der gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen
Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zur Erfüllung von Verpflich-
tungen aus internationalen Übereinkünften oder sonstigen
Zusatzprogrammen und von anderen Gemeinschaftsmaß-
nahmen zur kostenlosen Belieferung gelten, sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 29. Juli 2002 zur Festsetzung der geltenden Erstattungen für die im
Rahmen gemeinschaftlicher und einzelstaatlicher Nahrungsmittelhilfemaßnahmen gelieferten Getreide- und

Reiserzeugnisse

(EUR/Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

1001 10 00 9400 0,00

1001 90 99 9000 1,00

1002 00 00 9000 39,00

1003 00 90 9000 0,00

1005 90 00 9000 26,00

1006 30 92 9100 105,00

1006 30 92 9900 105,00

1006 30 94 9100 105,00

1006 30 94 9900 105,00

1006 30 96 9100 105,00

1006 30 96 9900 105,00

1006 30 98 9100 105,00

1006 30 98 9900 105,00

1006 30 65 9900 105,00

1007 00 90 9000 26,00

1101 00 15 9100 1,37

1101 00 15 9130 1,37

1102 10 00 9500 61,65

1102 20 10 9200 34,72

1102 20 10 9400 29,76

1103 11 10 9200 0,00

1103 13 10 9100 44,64

1104 12 90 9100 0,00

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sind durch die geänderte
Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom
24.12.1987, S. 1) bestimmt.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1383/2002 DER KOMMISSION
vom 29. Juli 2002

zur Festsetzung der Mindestverkaufspreise für Rindfleisch für den Verkauf im Rahmen der zweiten
Ausschreibung nach der Verordnung (EG) Nr. 1197/2002

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2345/2001 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 28
Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 1197/2002 der Kommis-
sion (3) sind bestimmte Mengen Rindfleisch ausge-
schrieben worden.

(2) Nach Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2417/95 (5), müssen die Mindestverkaufspreise
für das ausgeschriebene Fleisch aufgrund der einge-
gangenen Angebote festgesetzt werden.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Mindestverkaufspreise für Rindfleisch für die zweite
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1197/2002,
deren Frist für die Einreichung der Angebote am 22. Juli 2002
abgelaufen ist, werden im Anhang zu dieser Verordnung festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 30. Juli 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 29. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BĲLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estado miembro

Medlemsstat

Mitgliedstaat

Κράτος µέλος

Member State

État membre

Stato membro

Lidstaat

Estado-Membro

Jäsenvaltio

Medlemsstat

Productos

Produkter

Erzeugnisse

Προϊόντα

Products

Produits

Prodotti

Producten

Produtos

Tuotteet

Produkter

Precio mínimo
Expresado en euros por tonelada

Mindstepriser
i EUR/t

Mindestpreise
Ausgedrückt in EUR/Tonne

Ελάχιστες πωλήσεις εκφραζόµενες σε
ευρώ ανά τόνο

Minimum prices
Expressed in EUR per tonne

Prix minimaux
exprimés en euros par tonne

Prezzi minimi
Espressi in euro per tonnellata

Minimumprĳzen
Uitgedrukt in euro per ton

Preço mínimo
Expresso em euros por tonelada

Vähimmäishinnat
euroina tonnia kohden ilmaistuna

Minimipriser
i euro per ton

Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα µε κόκαλα — Bone-in beef — Viande
avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben

ITALIA — Quarti posteriori —

DEUTSCHLAND — Hinterviertel 1 446

ESPAÑA — Cuartos traseros 1 450

ÖSTERREICH — Hinterviertel 1 421

FRANCE — Quartiers arrière —



II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 24. Juli 2002

über Leitlinien zur Ergänzung des Anhangs II der Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die

Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 2715)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/623/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche
Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt
und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG (1), insbeson-
dere auf Anhang II Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Richtlinie 2001/18/EG haben die Mitglied-
staaten und gegebenenfalls die Kommission sicherzu-
stellen, dass mögliche schädliche Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt, die unmit-
telbar oder mittelbar durch den Gentransfer von
genetisch veränderten Organismen (nachstehend „GVO“
genannt) auf andere Organismen auftreten können,
gemäß Anhang II der genannten Richtlinie Fall für Fall
sorgfältig geprüft werden.

(2) Nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b) und Artikel 13
Absatz 2 Buchstabe b) der Richtlinie 2001/18/EG
müssen Anmeldungen einer Freisetzung oder des Inver-
kehrbringens von GVO eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung sowie die Schlussfolgerungen zu den möglichen
Umweltauswirkungen einer Freisetzung oder des Inver-
kehrbringens dieser GVO nach Anhang II der Richtlinie
umfassen.

(3) Anhang II der Richtlinie 2001/18/EG sollte durch Leitli-
nien ergänzt werden, die das Ziel, die Faktoren, Grund-
prinzipien und die Methodik der in diesem Anhang
behandelten Umweltverträglichkeitsprüfung genauer fest-
legen.

(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des nach Artikel 30
Absatz 1 der Richtlinie 2001/18/EG eingesetzten
Ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Leitlinien im Anhang zu dieser Entscheidung sind ergän-
zend zu Anhang II der Richtlinie 2001/18/EG zu verwenden.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 24. Juli 2002

Für die Kommission
Margot WALLSTRÖM

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1.
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ANHANG

LEITLINIEN BETREFFEND ZIEL, FAKTOREN, GRUNDPRINZIPIEN UND METHODIK DER UMWELTVER-
TRÄGLICHKEITSPRÜFUNG GEMÄSS ANHANG II DER RICHTLINIE 2001/18/EG

1. EINLEITUNG

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist nach Artikel 2 Absatz 8 der Richtlinie 2001/18/EG definiert als „die
Bewertung der direkten oder indirekten, sofortigen oder späteren Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt,
die mit der absichtlichen Freisetzung oder dem Inverkehrbringen von GVO verbunden sein können“. Als eine der
allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie verpflichtet Artikel 4 Absatz 3 die Mitgliedstaaten und gegebenenfalls die
Kommission dazu, sicherzustellen, dass mögliche schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt, die insbesondere unmittelbar oder mittelbar auftreten können, unter Berücksichtigung der jeweiligen Art des
eingeführten Organismus und des Aufnahmemilieus Fall für Fall sorgfältig geprüft werden. Die UVP wird nach Anhang II
der Richtlinie durchgeführt; in den Teilen B und C der Richtlinie wird ebenfalls auf sie Bezug genommen. In Anhang II
werden allgemein das zu erreichende Ziel, die zu bedenkenden Faktoren sowie die zu befolgenden Grundprinzipien und
die Methodik zur Durchführung einer UVP unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
und die Umwelt und der jeweiligen Art des eingeführten Organismus und des Aufnahmemilieus beschrieben.

Die Anmelder müssen eine Anmeldung einreichen, die auch eine UVP für die absichtliche Freisetzung gemäß Artikel 6
Absatz 2 oder für das Inverkehrbringen gemäß Artikel 13 Absatz 2 umfasst.

Die vorliegenden Leitlinien ergänzen Anhang II der Richtlinie 2001/18/EG und beschreiben die Ziele, Grundprinzipien
und die Methodik für die UVP. Sie sollen Anmeldern und den zuständigen Behörden helfen, eine ordnungsgemäße und
umfassende UVP nach Maßgabe der Richtlinie 2001/18/EG durchzuführen und das UVP-Verfahren für die Öffentlichkeit
transparent zu machen.

Die sechs Schritte der UVP sind in Abschnitt 4.2 aufgeführt.

2. ZIEL

Nach Anhang II der Richtlinie 2001/18/EG besteht das Ziel einer Umweltverträglichkeitsprüfung darin, von Fall zu Fall etwaige
direkte, indirekte, sofortige oder spätere schädliche Auswirkungen von GVO auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt, die bei
der absichtlichen Freisetzung oder dem Inverkehrbringen von GVO auftreten können, zu ermitteln und zu evaluieren. Die Umweltver-
träglichkeitsprüfung ist durchzuführen, damit festgestellt werden kann, ob ein Risikomanagement notwendig ist und, wenn ja, welches
die geeignetsten Methoden sind (1).

Die UVP erfasst also die absichtliche Freisetzung (Teil B) sowie das Inverkehrbringen (Teil C) nach der Richtlinie
2001/18/EG. Das Inverkehrbringen schließt zwar sehr häufig, aber nicht notwendigerweise die absichtliche Freisetzung in
die Umwelt ein, es handelt sich jedoch immer um eine absichtliche Markteinführung (z. B. landwirtschaftliche Erzeugnisse,
die GVO enthalten oder daraus bestehen und nur in Lebensmitteln, Futter und zur Verarbeitung verwendet werden). Auch
in diesen Fällen ist im Rahmen der Anmeldung eine UVP durchzuführen. Im Allgemeinen kann sich u. a. wegen der
unterschiedlichen vorliegenden Informationen, Fristen und räumlichen Ausdehnung die UVP für absichtliche Freiset-
zungen von der für das Inverkehrbringen unterscheiden.

Ferner erfassen diese Leitlinien sämtliche GVO: Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere. Zwar handelt es sich bisher bei den
meisten absichtlich freigesetzten oder in Verkehr gebrachten GVO um Pflanzen, das könnte sich allerdings in Zukunft
ändern.

Auf der Grundlage der UVP wird festgestellt, ob ein Risikomanagement — und falls ja, mit welchen Methoden — und eine
gezielte Überwachung erforderlich sind (siehe Abschnitt 3).

Die UVP erfasst im Einzelfall den/die jeweiligen GVO (Bewertung jedes vorkommenden GVO) sowie die Umwelt(en), in die
der GVO freigesetzt werden soll (beispielsweise Bewertung der einzelnen Freisetzungsorte und gegebenenfalls der
einzelnen Freisetzungsregionen).

Künftige Entwicklungen in der Gentechnik könnten eine Anpassung des Anhangs II und dieser Leitlinien an den
technischen Fortschritt erforderlich machen. Eine weitere Aufgliederung der nötigen Informationen nach Arten von GVO,
beispielsweise Einzeller, Fische oder Insekten, oder nach der jeweiligen Verwendung von GVO, beispielsweise für die
Entwicklung von Impfstoffen, könnte möglich werden, wenn ausreichend Erfahrungen mit den Anmeldungen der
Freisetzung von bestimmten GVO in der Gemeinschaft gemacht wurden (Anhang III, vierter Absatz und Abschnitt 6).

Die Risikobewertung für die Verwendung von Markergenen für Antibiotikaresistenz ist ein Sonderfall; zu diesem Punkt
werden möglicherweise weitere Leitlinien empfohlen.

(1) Die kursiv gedruckten Textteile sind wörtlich Anhang II der Richtlinie 2001/18/EG entnommen.
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In Anhang II der Richtlinie 2001/18/EG sind verschiedene Kategorien von Auswirkungen von GVO auf die menschliche
Gesundheit oder die Umwelt aufgeführt. Im Hinblick auf eine einheitliche Auslegung werden die folgenden Begriffe der
Richtlinie 2001/18/EG wie folgt verdeutlicht:

— „Direkte Auswirkungen“ sind die primären Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt, die sich durch die
GVO selbst und nicht durch eine Kausalkette von Ereignissen ergeben (z. B. die direkte Auswirkung des Bt-Toxins auf
Zielorganismen oder die Pathogenität eines genetisch veränderten Mikroorganismus für den Menschen).

— „Indirekte Auswirkungen“ sind die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt, die durch eine Kausalkette von
Ereignissen, z. B. durch Wechselwirkungen mit anderen Organismen, Übertragung von genetischem Material oder Änderungen der
Verwendung oder der Handhabung, ausgelöst werden. Indirekte Auswirkungen können möglicherweise erst später festgestellt
werden (z. B. wenn sich die Verkleinerung der Zielpopulation von Insekten auf die Population anderer Insekten
auswirkt oder wenn die Entwicklung von Mehrfachresistenzen oder systemische Auswirkungen eine Bewertung der
langfristigen Wechselwirkungen erfordern; allerdings könnten bestimmte indirekte Auswirkungen wie die Reduzierung
des Pestizideinsatzes auch unmittelbar eintreten).

— „Sofortige Auswirkungen“ sind die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt, die während des Zeitraums der
Freisetzung der GVO beobachtet werden. Sofortige Auswirkungen können direkt oder indirekt sein (z. B. der Tod von Insekten
nach dem Verzehr transgener Pflanzen, die Seuchenresistenz-Eigenschaften besitzen, oder die Auslösung von Allergien
bei anfälligen Menschen, die mit einem bestimmten GVO in Kontakt gekommen sind).

— „Spätere Auswirkungen“ sind die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt, die nicht während des Zeitraums
der Freisetzung beobachtet werden, sondern als direkte oder indirekte Auswirkungen entweder in einer späteren Phase oder nach
Abschluss der Freisetzung auftreten (z. B. ein invasives Verhalten eines GVO, das sich mehrere Generationen nach der
absichtlichen Freisetzung entwickelt, was von besonderer Bedeutung ist, wenn ein GVO eine lange Lebensdauer hat,
wie z. B. genetisch veränderte Baumarten; oder Hybride eng verwandter transgener Nutzpflanzen, die in ein natürliches
Ökosystem eindringen und andere Arten verdrängen).

Besonders die späteren Auswirkungen könnten dann schwer festzustellen sein, wenn sie nur langfristig auftreten.
Geeignete Maßnahmen wie die Überwachung (siehe unten) können dazu beitragen, diese Auswirkungen festzustellen.

3. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Nach dem Vorsorgeprinzip sollte die UVP nach folgenden allgemeinen Grundsätzen durchgeführt werden:

— Die etwaigen schädlichen Auswirkungen erkannter Merkmale von GVO und deren Verwendung sind mit den etwaigen schädlichen
Auswirkungen der ihnen zugrunde liegenden, unveränderten Organismen und deren Verwendung in einer entsprechenden Situation
zu vergleichen.

Bevor etwaige schädliche Eigenschaften ermittelt werden können, sollte eine Ausgangsbasis definiert werden, die das
Aufnahmemilieu, die dort vorkommenden Organismen und ihre Wechselwirkungen sowie die bekannten Abwei-
chungen umfasst. Die Ausgangsbasis dient als Vergleichsbasis für künftige Veränderungen. So sollte bei einer
vergleichenden Analyse für sich vegetativ fortpflanzende Nutzpflanzen u. a. die Ausgangspflanzenart, die zur Entwick-
lung der transgenen Pflanzenlinien verwendet wurde, als Vergleichsbasis genommen werden. Bei sich sexuell fortpflan-
zenden Nutzpflanzen könnten geeignete isogene Pflanzenlinien für den Vergleich herangezogen werden. Werden
Nutzpflanzen durch Rückkreuzung gezüchtet, sind unbedingt bei umfassenden Äquivalenztests die am besten geeig-
neten Kontrollen durchzuführen; ein einfacher Vergleich mit dem ursprünglichen Material der Elterngeneration reicht
nicht aus.

Liegen nicht ausreichend Informationen vor, ist die Ausgangsbasis anhand anderer Bezugspunkte festzulegen, um
einen Vergleich zu ermöglichen. Die Ausgangsbasis hängt erheblich vom Aufnahmemilieu, darunter auch von
biotischen und abiotischen Faktoren (beispielsweise gut erhaltene natürliche Lebensräume, Ackerland oder verseuchte
Flächen) ab, wobei es sich auch um eine Kombination verschiedener Umwelten handeln kann.

— Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist in wissenschaftlich fundierter und transparenter Weise auf der Grundlage wissenschaftlicher
und technischer Daten durchzuführen.

Die Beurteilung der möglichen schädlichen Auswirkungen muss auf der Grundlage wissenschaftlicher und technischer
Informationen unter Verwendung einer einheitlichen Methode für die Ermittlung, Sammlung und Auswertung der
Daten vorgenommen werden. Daten, Messungen und Tests sind klar zu beschreiben. Zudem könnten wissenschaft-
liche Modellierungsverfahren fehlende Daten, die für die UVP nützlich sind, ergänzen.

Bei der UVP sind die Unsicherheiten auf verschiedenen Ebenen zu berücksichtigen. Die wissenschaftliche Unsicherheit
ist in der Regel durch fünf Kennzeichen des wissenschaftlichen Ansatzes begründet: die gewählten Variablen, die
Messungen, die Proben, die verwendeten Modelle und die Kausalzusammenhänge. Die wissenschaftliche Unsicherheit
kann auch auf eine Kontroverse über vorliegende Daten oder das Fehlen bestimmter relevanter Daten zurückzuführen
sein. Unsicherheiten können qualitative oder quantitative Elemente der Auswertung betreffen. Der Stand der Erkennt-
nisse oder die Qualität der Daten zu einer Ausgangsbasis lässt sich am Unsicherheitsgrad ablesen, der vom Anmelder
auf der Grundlage der in der aktuellen Wissenschaftspraxis verwendeten Unsicherheiten anzugeben ist (Bewertung der
Unsicherheit, einschließlich Datenlücken, Erkenntnislücken, Standardabweichung, Komplexität, usw).



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften30.7.2002 L 200/25

Die UVP gibt mangels Informationen nicht immer definitive Antworten auf alle Fragen. Besonders zu möglichen
langfristigen Auswirkungen liegen gegebenenfalls nur sehr wenige Informationen vor. Vor allem in diesen Fällen ist
nach dem Vorsorgeprinzip ein geeignetes Risikomanagement (Vorsichtsmaßnahmen) in Erwägung zu ziehen, um
schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vorzubeugen.

Grundsätzlich sollten in der UVP die Ergebnisse geeigneter Untersuchungen zu möglichen Risiken bei einer absichtli-
chen Freisetzung oder beim Inverkehrbringen von GVO sowie klar dokumentierte vergleichbare Erfahrungen berück-
sichtigt werden.

Ein schrittweiser Ansatz (d. h. sämtliche Schritte, angefangen von den Versuchen in dem abgeschlossenen System über
die absichtliche Freisetzung bis hin zum Inverkehrbringen) kann nützlich sein. In jedem Schritt sollten möglichst früh
Daten erfasst werden. Simulierte Umweltbedingungen in einem abgeschlossenen System könnten Ergebnisse erbringen,
die für die absichtliche Freisetzung relevant sind (so kann in gewissem Maß das Verhalten von Mikroorganismen in
Mikrokosmen oder das Verhalten von Pflanzen in Treibhäusern simuliert werden).

Wenn GVO in Verkehr gebracht werden sollen, sollten einschlägige verfügbare Informationen vorgelegt werden, die
bei der absichtlichen Freisetzung in ähnliche Umwelten gewonnen wurden wie die, in denen der GVO in Verkehr
gebracht werden soll.

— Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist Fall für Fall durchzuführen, d. h. dass die benötigten Informationen je nach Art der GVO,
deren vorgesehene Verwendung und dem etwaigen Aufnahmemilieu variieren können, wobei unter anderem den sich bereits in
diesem Milieu befindlichen GVO Rechnung zu tragen ist.

Bei der UVP sollte wegen des breiten Spektrums individueller Merkmale der verschiedenen Organismen (jeder einzelne
GVO) und verschiedener Umwelten (jeder einzelne Standort und jedes einzelne Gebiet) ein schrittweiser Ansatz
verwendet werden.

Die Umweltauswirkungen können bei genetisch veränderten Mikroorganismen (weil sie sehr klein und ihre Wechsel-
wirkungen oft unbekannt sind), bei Pflanzen (beispielsweise höhere Pflanzen, die für Nahrungsmittel und Futter
verwendet werden, oder Bäume wegen ihrer möglicherweise langen Lebensdauer) und bei Tieren (beispielsweise
Insekten, weil sie in der Regel klein sind und Hindernisse gut überwinden können; oder Salzwasserfische aufgrund
ihres großen Ausbreitungspotenzials) jeweils extrem unterschiedlich sein.

Darüber hinaus kann auch ein breites Spektrum von (standortsspezifischen oder gebietsspezifischen) Umweltmerk-
malen zu berücksichtigen sein. Für die Einzelfallbewertung kann es von Nutzen sein, gebietsspezifische Informationen
nach Habitatgruppen zu ordnen, um die für die jeweiligen GVO relevanten Aspekte des Aufnahmemilieus erfassen zu
können (beispielsweise pflanzenkundliche Informationen über das Vorkommen kreuzbarer wilder verwandter Pflanzen
von GVO-Pflanzen in verschiedenen landwirtschaftlichen oder natürlichen Lebensräumen in Europa).

Der Anmelder hat auch die möglicherweise schädlichen Wechselwirkungen des GVO mit anderen GVO zu berücksich-
tigen, die eventuell bereits vorher freigesetzt oder in Verkehr gebracht worden sind, darunter auch wiederholte
Freisetzungen des gleichen GVO, wie das bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln der Fall ist. Wiederholte
Freisetzungen könnten im Gegensatz zu punktuellen Freisetzungen dazu führen, dass mit der Zeit erhebliche Mengen
der GVO auf Dauer in der Umwelt vorkommen.

Wenn neue Informationen über den GVO und dessen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt
vorliegen, muss die Umweltverträglichkeitsprüfung gegebenenfalls wiederholt werden, damit

— festgestellt werden kann, ob sich das Risiko geändert hat;

— festgestellt werden kann, ob es notwendig ist, das Risikomanagement entsprechend zu ändern.

Liegen neue Informationen vor, muss gegebenenfalls ungeachtet dessen, ob Sofortmaßnahmen notwendig sind, eine
neue UVP vorgenommen werden, um festzustellen, ob die Zulassungsauflagen für die Freisetzung oder das Inverkehr-
bringen des GVO geändert werden müssen, oder um das Risikomanagement anzupassen (siehe auch Abschnitt 6).
Neue Informationen können sich aus der Forschung, aus Überwachungsplänen oder aus einschlägigen Erfahrungen an
anderen Orten ergeben.

Die UVP und die Überwachung sind eng miteinander verbunden. Die UVP bildet die Grundlage für Überwachungs-
pläne, die auf die schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt abheben. Die Anforde-
rungen für die Überwachungspläne für die absichtliche Freisetzung von GVO (Teil B gemäß den einschlägigen Teilen
des Anhangs III) unterscheiden sich von denen für das Inverkehrbringen von GVO (Teil C gemäß den einschlägigen
Teilen des Anhangs VII). Die Überwachung nach Teil C einschließlich der allgemeinen überwachenden Beobachtung
kann auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten, Erkenntnisse über die langfristigen möglicherweise schädlichen
Auswirkungen von GVO zu erlangen. Überwachungsergebnisse können die UVP bestätigen oder eine Überarbeitung
der UVP erforderlich machen.
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— Ein allgemeiner Grundsatz für die UVP besteht außerdem darin, dass eine Analyse der mit der Freisetzung und dem Inverkehr-
bringen zusammenhängenden „kumulativen langfristigen Auswirkungen“ durchzuführen ist. „Kumulative langfristige Auswir-
kungen“ bezieht sich auf die akkumulierten Auswirkungen von Zustimmungen auf die Gesundheit des Menschen und die Umwelt,
und zwar unter anderem auf die Flora und Fauna, die Bodenfruchtbarkeit, den Abbau von organischen Stoffen im Boden, die
Nahrungsmittel-/Nahrungskette, die biologische Vielfalt, die Gesundheit von Tieren und auf Resistenzprobleme in Verbindung mit
Antibiotika.

Bei der Behandlung der möglichen kumulativen langfristigen Auswirkungen sollten in der UVP u. a. folgende Aspekte
berücksichtigt werden:

— die langfristigen Wechselwirkungen zwischen GVO und Aufnahmemilieu,

— die Merkmale eines GVO, die auf lange Sicht wichtig werden,

— wiederholte absichtliche Freisetzungen oder ein wiederholtes Inverkehrbringen über einen langen Zeitraum
hinweg,

— die absichtliche Freisetzung oder das Inverkehrbringen von GVO zu einem früheren Zeitpunkt.

Weitere Informationen können vor allem über langfristige Auswirkungen (beispielsweise Herbizid-Mehrfachresis-
tenzen) erforderlich sein. Daher sind angemessene Untersuchungen zum Teil im Rahmen der Überwachungspläne
durchzuführen, die wichtige Informationen für die Bewertung der kumulativen langfristigen Auswirkungen liefern
können. Zu diesem Punkt könnten weitere Leitlinien empfohlen werden.

4. METHODIK

4.1. Merkmale von GVO und Freisetzungen

Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung sind die folgenden relevanten technischen und wissenschaftlichen Einzelheiten hinsichtlich
nachstehender Merkmale zu berücksichtigen:

— der (die) Empfänger- oder Elternorganismus (-organismen),

— die genetische(n) Veränderung(en), sei es Einfügung oder Deletion genetischen Materials sowie die relevanten Informationen über
den Vektor und den Spenderorganismus,

— der GVO,

— die vorgesehene Freisetzung oder die vorgesehene Verwendung einschließlich deren Umfang,

— das etwaige Aufnahmemilieu und

— die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren.

Informationen über Freisetzungen von ähnlichen Organismen und Organismen mit ähnlichen Merkmalen und deren Wechselwirkung
mit ähnlichen Milieus können bei der Umweltverträglichkeitsprüfung hilfreich sein.

Vor der absichtlichen Freisetzung eines GVO oder einer Kombination von GVO gemäß Teil B oder vor dem Inverkehr-
bringen gemäß Teil C der Richtlinie ist der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, wo die Freisetzung bzw. das
Inverkehrbringen erstmals erfolgen soll, eine Anmeldung vorzulegen, die die in Anhang III A/B der Richtlinie aufgeführten
Informationen enthält (Informationen über den GVO, den Spender, den Empfänger, den Vektor, die Freisetzungsbedin-
gungen und das Freisetzungsmilieu, die Wechselwirkungen zwischen den GVO und der Umwelt und über die Überwa-
chung der GVO).

Diese Anmeldungen sollten gemäß Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 13 Absatz 2 der Richtlinie eine technische Akte
einschließlich einer vollständigen UVP umfassen, wobei es vom Stellenwert der Informationen in der UVP abhängt, wie
detailliert diese zur Begründung eines Punkts sein müssen.

Die Angaben über Empfänger, Spender, Vektor, genetische Veränderung und den GVO gemäß Anhang III A/B der
Richtlinie sind unabhängig von der Umwelt, in die der GVO zu experimentellen Zwecken freigesetzt oder in der er in
Verkehr gebracht werden soll, und von den Bedingungen, unter denen er zu experimentellen Zwecken freigesetzt oder in
Verkehr gebracht werden soll. Auf der Grundlage dieser Informationen werden mögliche schädliche Merkmale (Risikofak-
toren) des GVO ermittelt. Erkenntnisse und Erfahrungen, die bei der Freisetzung der gleichen oder ähnlicher GVO
gewonnen wurden, können wichtige Informationen über Risikofaktoren der fraglichen Freisetzung liefern.

Angaben über die beabsichtigte Freisetzung, das Aufnahmemilieu und die Wechselbeziehungen zwischen diesen Faktoren,
die nach Anhang III A/B der Richtlinie erforderlich sind, betreffen die jeweilige Umwelt, in die der GVO freigesetzt werden
wird, sowie die jeweiligen Bedingungen, darunter den Maßstab der Freisetzung. Diese Angaben bestimmen das Ausmaß
der möglicherweise schädlichen Merkmale des GVO.
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4.2. Schritte bei der UVP

Bei den Schlussfolgerungen aus der Umweltverträglichkeitsprüfung, auf die in den Artikeln 4, 6, 7 und 13 der Richtlinie
2001/18/EG Bezug genommen wird, sollten folgende Aspekte als Hauptschritte der UVP Rechnung behandelt werden:

Ein Risikofaktor (schädliche Eigenschaften) ist definiert als das Potenzial eines Organismus, der menschlichen Gesundheit
und/oder der Umwelt zu schaden, oder gesundheits- oder umweltschädliche Auswirkungen hervorzurufen.

Ein Risiko setzt sich aus dem Ausmaß der Folgen eines Risikofaktors, wenn dieser eintritt, und der Wahrscheinlichkeit des
Eintretens zusammen.

4.2.1. Schritt 1: Ermittlung von Merkmalen, die zu schädlichen Auswirkungen führen könnten

Alle Merkmale der GVO, die mit der genetischen Veränderung in Verbindung stehen und schädliche Auswirkungen auf die
menschliche Gesundheit oder die Umwelt haben könnten, sind zu ermitteln. Der Vergleich der Merkmale der GVO mit denen des
unveränderten Organismus unter gleichen Bedingungen für die Freisetzung oder Nutzung erleichtern die Ermittlung spezifischer
schädlicher Auswirkungen, die aufgrund der genetischen Veränderung auftreten können. Wichtig dabei ist, dass keine etwaigen
schädlichen Auswirkungen deshalb außer Acht gelassen werden, weil deren Auftreten als unwahrscheinlich angesehen wird.

Etwaige schädliche Auswirkungen von GVO werden sich von Fall zu Fall unterscheiden; zu ihnen können gehören:

— Krankheiten beim Menschen, einschließlich allergener und toxischer Wirkung;

— Krankheiten bei Tieren und Pflanzen einschließlich toxischer und in den hierfür in Frage kommenden Fällen allergener Wirkung;

— Auswirkungen auf die Populationsdynamik von Arten im Aufnahmemilieu und die genetische Vielfalt einer jeden dieser
Populationen;

— veränderte Empfänglichkeit für Pathogene, wodurch die Verbreitung von ansteckenden Krankheiten und/oder die Entstehung neuer
Reservoirs oder Vektoren begünstigt wird;

— Gefährdung der Prophylaxe und Therapie in den Bereichen Medizin, Tiermedizin und Pflanzenschutz, z. B. durch die Übertragung
von Genen, die eine Resistenz gegen Antibiotika verleihen, die in der Human- bzw. Tiermedizin verwendet werden;

— Auswirkungen auf die Biogeochemie (biogeochemische Zyklen), insbesondere den Abbau von Kohlenstoff und Stickstoff infolge von
Änderungen bei der Zersetzung organischer Stoffe im Boden.

In den Anhängen III A und III B zur Richtlinie 2001/18/EG sind Beispiele für die vorstehenden möglichen schädlichen
Auswirkungen angegeben.

Die meisten feststellbaren Risikofaktoren (schädliche Eigenschaften), die zu schädlichen Auswirkungen führen können,
haben mit dem Gen oder den Genen zu tun, das bzw. die absichtlich in den GVO eingeführt wurden, und mit den
Proteinen, die durch diese Gene zum Ausdruck kommen. Darüber hinaus könnte die Methode zur Herstellung der
Transgene und die Stelle des Einbaus der Transgene in das Genom des GVO zu weiteren schädlichen Auswirkungen,
beispielsweise zu pleiotropen Auswirkungen, führen. Werden zwei oder mehrere Transgene in einen Empfänger über-
tragen oder wird ein Transgen in einen GVO eingeführt, sind mögliche Wechselwirkungen der verschiedenen Transgene
auch im Hinblick auf möglicherweise epigenetische Auswirkungen oder Auswirkungen auf die Steuerungsprozesse zu
betrachten.
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Zwar muss der Risikofaktor so genau wie möglich definiert werden, doch ist es in vielen Fällen von Nutzen, bei der
Betrachtung der Risikofaktoren die nachfolgenden Punkte durchzugehen und dann den jeweiligen Risikofaktor für den
Zweck der UVP zu spezifizieren (wenn zum Beispiel in einem Fall mögliche schädliche Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit — Allergenität und Toxigenität — festgestellt wurden, sollten diese in der UVP getrennt behandelt werden).

Wenn ein GVO einen Risikofaktor enthält, ist dieser immer vorhanden und kann als inhärente Eigenschaft betrachtet
werden. Risikofaktoren können — mit gewisser Wahrscheinlichkeit (Schritt 3) — zu negativen Auswirkungen führen, und
diese Auswirkungen können wiederum unterschiedlicher Größenordnung sein (Schritt 2). Schließlich müssen die
einzelnen Risikofaktoren für den GVO aufgeführt werden.

In dieser Phase der UVP müssen jedoch lediglich die durch die gentechnische Veränderung eingeführten Risikofaktoren
betrachtet werden, die möglicherweise zu schädlichen Auswirkungen führen. Schritt 1 liefert die wissenschaftliche
Grundlage für die weiteren Schritte der UVP. Bereits in dieser Phase muss unbedingt für jeden Risikofaktor die Größe der
wissenschaftlichen Unsicherheit ermittelt werden, damit er später berücksichtigt werden kann.

Schädliche Auswirkungen können direkt oder indirekt auftreten infolge

— der Ausbreitung des/der GVO in die Umwelt.

Die Ausbreitungspfade zeigen die möglichen Pfade der Ausbreitung des GVO oder des Risikofaktors in die Umwelt
und in der Umwelt (z. B. Toxizität für den Menschen: Einatmen toxischer Mikroorganismen oder toxischer Proteine).

Das Ausbreitungspotenzial des GVO in die Umwelt hängt beispielsweise von folgenden Faktoren ab:

— der biologischen Fitness (GVO, die in der jeweiligen Umwelt dadurch leistungsfähiger sind, dass Merkmale zum
Ausdruck gebracht werden, die ihnen Konkurrenzvorteile in der natürlichen Umwelt bringen, oder dadurch, dass
die Zusammensetzung der Bestandteile qualitativ und quantitativ verändert wird, oder GVO, die gegen natürlichen
Selektionsdruck, wie z. B. Krankheit, oder gegen abiotische Stressfaktoren wie Hitze, Kälte, Salzkonzentration, oder
Produktion von Antimikrobenmitteln in Mikroorganismen resistent sind),

— den Bedingungen der absichtlichen Freisetzung oder des Inverkehrbringens (insbesondere der Freisetzungsort und
der Maßstab der Freisetzung, also die Anzahl freigesetzter GVO),

— der Wahrscheinlichkeit der absichtlichen Freisetzung oder des Inverkehrbringens oder der unabsichtlichen Freiset-
zung in die Umwelt (z. B. für die Verarbeitung bestimmte GVO),

— den Verbreitungspfaden lebensfähigen Materials (z. B. Saat, Sporen, usw.) durch Wind, Wasser, Tiere usw.,

— besonderen (standortspezifischen oder gebietsspezifischen) Umwelterwägungen: Um eine standortsspezifische oder
gebietsspezifische Bewertung zu ermöglichen, könnte es nützlich sein, Daten nach Habitatgruppen einzuordnen,
die die für die jeweiligen GVO relevanten Aspekte des Aufnahmemilieus widerspiegeln (beispielsweise pflanzen-
kundliche Informationen über das Vorkommen kreuzbarer wilder verwandter Pflanzen von GVO-Pflanzen in
verschiedenen landwirtschaftlichen oder natürlichen Lebensräumen Europas).

Auch ist die Einschätzung des Zeitraums wichtig, während dem ein einzelner GVO oder eine bestimmte Zahl von
GVO einer bestimmten Art im Allgemeinen überlebensfähig sein dürften, sowie ihrer Fähigkeit, sich in verschiedenen
Lebensräumen auszubreiten und zu etablieren. Berücksichtigt werden müssen Fortpflanzungs-, Überlebens- und
Keimruhestrukturen, z. B. bei:

— Pflanzen: die Langlebigkeit von Pollen, Saat und vegetativen Strukturen;

— Mikroorganismen: die Lebensfähigkeit von Sporen als Überlebensformen, oder die Fähigkeit von Mikroorganismen,
lebensfähig, aber nicht aufzuchtfähig zu werden.

Das Ausbreitungspotenzial kann sich insgesamt (je nach Art, genetischer Veränderung und Aufnahmemilieu, z. B.
Pflanzenzucht in der Wüste oder Fischzucht im Meer) erheblich unterscheiden;

— der Übertragung des eingefügten genetischen Materials auf andere Organismen oder denselben Organismus, sei er genetisch
verändert oder nicht

Ein Risikofaktor könnte durch den Gentransfer innerhalb der gleichen Art oder zwischen Arten (vertikaler und
horizontaler Gentransfer) zu schädlichen Auswirkungen führen. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Gentrans-
fers auf andere Arten (gewöhnlich sexuell kompatible Arten bei höheren Organismen) hängt beispielsweise von
folgenden Faktoren ab:

— den Fortpflanzungseigenschaften des GVO selbst, einschließlich der veränderten Sequenzen;

— den Freisetzungsbedingungen, insbesondere Umweltbedingungen wie Klima (z. B. Wind);

— Unterschieden in der Fortpflanzungsbiologie;

— der landwirtschaftlichen Praxis;

— der Verfügbarkeit möglicher Kreuzpartner;

— Transport- und Bestäubungsvektoren (z. B. Insekten oder Vögel, Tiere im Allgemeinen);

— der Verfügbarkeit von Wirten für Parasiten.

Das Vorkommen spezieller schädlicher Auswirkungen infolge von Gentransfer kann von der Anzahl der freigesetzten
GVO abhängen. Auf großen Feldern mit transgenen Pflanzen kann das Potenzial für den Gentransfer überproportional
höher oder niedriger sein als auf kleinen Feldern. Ferner sind qualitative wie auch quantitative Informationen über das
Vorhandensein möglicher Kreuzpartner oder Empfänger (für Pflanzen in relevanter Entfernung) sehr wichtig.
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Bei höheren Pflanzen und Tieren sollte darüber hinaus unterschieden werden zwischen dem Transfer von Genen auf
die gleiche Art, dem Transfer auf eine nahe oder entfernt verwandte Art und dem Transfer auf eine nicht verwandte
Art.

Bei Mikroorganismen spielt der horizontale Gentransfer eine wichtigere Rolle. Bestimmtes Genmaterial kann zwischen
näher verwandten Organismen leichter übertragen werden z. B. über Plasmide oder Phagen. Das große Wachstumspo-
tenzial von Mikroorganismen erlaubt den Gentransfer im Vergleich zu höheren Organismen in größerem Maßstab.

Der Transfer von Transgenen kann mit der Zeit zu einer Mischpopulation von GVO oder zu verschiedenen
Gen-Pflanzen-Kombinationen führen, wodurch dann komplexe Muster von besonders langfristigen (schädlichen)
Auswirkungen entstehen können. Dies wird komplexer je mehr transgenes Material in eine Population übertragen
wird, z. B. Genakkumulation.

In manchen Fällen könnte die Methode der genetischen Veränderung das Potenzial des Gentransfers verändern, z. B.
im Fall von nicht integrierenden Plasmiden oder viralen Vektoren. Die Methode der genetischen Veränderung könnte
die Möglichkeit eines Gentransfers auch einschränken, z. B. Chloroplastentransformation.

Der Gentransfer kann dazu führen, dass das eingeführte Genmaterial auf Dauer in natürlichen Populationen
vorkommt. Ist ein GVO für den Gentransfer geeignet, ist das nicht unbedingt mit einem intrinsischen Risiko
verbunden und es ändert nicht unbedingt etwas an der Überlebensfähigkeit und an der Fähigkeit, sich zu etablieren,
oder schädliche Auswirkungen hervorzurufen. Das hängt von dem eingefügten Genmaterial, der Art und dem
Aufnahmemilieu ab, darunter auch von den möglichen Empfängern.

— der phänotypischen und genetischen Instabilität

Zu prüfen ist, inwieweit die genetische (In-)Stabilität zu phänotypischer (In-)Stabilität führt und einen Risikofaktor
darstellt. Instabilität der gentechnischen Veränderung kann in bestimmten Fällen zur Rückmutation in den Wildtyp-
Phänotyp führen. Unter anderem sind auch folgende andere Fälle zu untersuchen:

— ob in einer transgenen Pflanzenlinie, die mehrere Transgene enthält und bei der diese Transgene bei der nächsten
Spaltung unter den Pflanzen der nächsten Generation aufgeteilt werden, Pflanzen mit weniger Transgenen, aber
neuen Phänotypen entstehen könnten;

— ob abgeschwächte Mutanten aufgrund ihrer Instabilität (wegen der Konstruktion der jeweiligen Mutation) wieder
virulent werden;

— ob die Transgenduplikation zur Genausschaltung führt;

— ob die Kopienzahl sehr groß ist;

— ob die Wiedereinfügung von Transposomen infolge der Ausschaltung des Transgens durch Einfügung mobiler
genetischer Elemente zu neuen Phänotypen führt;

— ob die Expressionsintensität des Transgens wichtig ist (z. B. eine sehr geringe Expression eines toxischen Stoffes),
die genetische Instabilität der Steuerungselemente kann zu einer stärkeren Transgenexpression führen.

Die phänotypische Instabilität könnte durch die Wechselwirkung mit der Umwelt während der Zucht bedingt sein,
weshalb die Auswirkungen von Umwelt- und Ackerbaufaktoren auf die Expression von Transgenen in die UVP
einbezogen werden sollten.

Ist die Transgenexpression auf einen bestimmten Teil des GVO (wie z. B. ein bestimmtes Pflanzengewebe) beschränkt,
könnte die Instabilität der Steuerung zur Expression des Transgens im gesamten Organismus führen. In diesem
Zusammenhang spielen Steuerungssignale (wie z. B. Promoter) eine wichtige Rolle und sollten untersucht werden.

Auch sollte die Expression des Transgens zu einem bestimmten Zeitpunkt im Lebenszyklus des Organismus oder unter
bestimmten Umweltbedingungen geprüft werden.

Bestimmte Infertilitätstransgene könnten in den GVO eingeführt worden sein, um diesen steril zu machen (z. B. zur
Verhinderung des Transfers und der Verbreitung bestimmter Transgene). Die Instabilität der Infertilitätstransgene
könnte zu einer Reaktivierung der Fertilität der Pflanze führen, wodurch sich das Transgen verbreiten kann und
schädliche Auswirkungen entstehen.

Die Stabilität der einzelnen Transgene ist besonders für langfristige Auswirkungen nicht nur in dem ursprünglichen
GVO, sondern auch in den nachfolgenden Generationen wichtig.

— Wechselwirkungen mit anderen Organismen (außer Austausch von Genmaterial/Pollen)

Mögliche Wechselwirkungen mit anderen Organismen, einschließlich anderen GVO, sind unter Berücksichtigung der
Komplexität multitropher Wechselwirkungen sorgfältig zu prüfen. Direkt riskante Wechselwirkungen, die zu schädli-
chen Auswirkungen führen könnten, sind beispielsweise:

— Exposition von Menschen (beispielsweise Landwirten, Verbrauchern);

— Exposition von Tieren;

— Konkurrenz hinsichtlich natürlicher Ressourcen wie Boden, Raum, Wasser, Licht;

— Verdrängung natürlicher Populationen anderer Organismen;

— Produktion toxischer Stoffe;

— unterschiedliche Wachstumsmuster.

Wenn die biologische Fitness durch die genetische Veränderung verbessert wird, kann das GVO gegebenenfalls in eine
neue Umwelt eindringen und die vorhandenen Arten verdrängen. Das Auftreten spezifischer schädlicher Auswir-
kungen ist häufig proportional zum Maßstab der Freisetzung.
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— Änderungen der Bewirtschaftung/Kontrollmaßnahmen, gegebenenfalls auch bei landwirtschaftlichen Praktiken

Die Relevanz von Änderungen bei Bewirtschaftungs-/Kontrollverfahren als unvermeidliche Folge der absichtlichen
Freisetzung des GVO muss auf der Grundlage vorhandener Verfahren geprüft werden. Veränderungen in der landwirt-
schaftlichen Praxis können Folgendes betreffen:

— Aussaat, Pflanzung, Zucht, Ernten oder Transport von Nutzpflanzen (z. B. Pflanzung auf kleinen oder großen
Feldern), Zeitplanung;

— Fruchtfolge (z. B. Anpflanzung derselben Pflanzenart jedes Jahr oder alle vier Jahre);

— Krankheits- und Seuchenbekämpfung (z. B. Art und Dosis des Insektizids bei Pflanzen oder Antibiotika bei Tieren
oder alternative Maßnahmen);

— Resistenzkontrolle (z. B. Art und Dosis des Herbizids bei herbizidtoleranten Pflanzen oder Änderung der biologi-
schen Bekämpfung durch Bt-Proteine oder Auswirkung von Viren);

— Isolierung in terrestrischen und aquatischen landwirtschaftlichen Systemen (z. B. Isolierungsabstände in der Pflan-
zenzucht oder Isolierungsqualität auf Fischfarmen);

— landwirtschaftliche Praktiken (landwirtschaftliche Züchtung von GVO und Landwirtschaft ohne Verwendung von
transgenen Organismen einschließlich der organischen Landwirtschaft);

— Kontrollmaßnahmen in anderen Systemen als der Landwirtschaft (z. B. Isolierungsabstände natürlicher Lebens-
räume von Gebieten, wo GVO wachsen).

4.2.2. Schritt 2: Bewertung der möglichen Folgen der einzelnen schädlichen Auswirkungen, falls diese eintreten

Es ist das Ausmaß jeder möglichen schädlichen Auswirkung zu bewerten.

Neben der Wahrscheinlichkeit, dass die möglichen schädlichen Eigenschaften zum Vorschein kommen (siehe Abschnitt
4.2.3, Schritt 3), ist die Bewertung des Ausmaßes der Auswirkung ein wichtiger Faktor der Bewertung des Risikos. Mit
Ausmaß ist gemeint, wie umfangreich die Folgen eines möglichen Risikofaktors der absichtlich freizusetzenden oder in
Verkehr zu bringenden GVO sind, wenn sie eintreten.

Bei der Einschätzung des Ausmaßes ist von der Ausgangsbasis auszugehen; es könnte durch folgende Faktoren beeinflusst
werden:

— genetische Konstruktion,

— jede ermittelte schädliche Auswirkung,

— die Anzahl der freigesetzten GVO (Maßstab),

— die Umwelt, in der der/die GVO freigesetzt werden soll,

— die Freisetzungsbedingungen, einschließlich Kontrollmaßnahmen,

— und die Kombinationen der vorstehenden Faktoren.

Für jede festgestellte schädliche Auswirkung sind die Folgen für andere Organismen, Populationen, Arten oder Ökosys-
teme zu bewerten, die mit dem GVO in Berührung kommen. Daher ist eine genaue Kenntnis der Umwelt, in die der GVO
freigesetzt werden soll (z. B. Standort, Gebiet), und der Freisetzungsmethode erforderlich. Die Folgen werden von „zu
vernachlässigenden“ oder unerheblichen und selbst begrenzenden Folgen bis zu „schwerwiegenden“ oder erheblichen
Folgen gehen, die entweder zu einer sofortigen und ernsten schädlichen Auswirkung oder möglicherweise zu langfristigen,
dauerhaften schädlichen Auswirkungen führen.

Quantitativ sollte das Ausmaß als „groß“, „mäßig“, „geringfügig“ oder „zu vernachlässigend“ eingestuft werden. In manchen
Fällen ist es nicht möglich, eine schädliche Auswirkung in einer bestimmten Umwelt zu ermitteln. In solchen Fällen
könnte das mit der jeweiligen schädlichen Auswirkung verbundene Risiko als „zu vernachlässigend“ oder unerheblich
eingestuft werden.

Folgende Beispiele dienen der Veranschaulichung und sollen im weitesten Sinne qualitative Anhaltspunkte geben. Sie sind
nicht definitiv oder ausschließend, sondern zeigen an, welche Erwägungen bei der Gewichtung der Auswirkungen
berücksichtigt werden könnten.

— „Schwerwiegende Auswirkungen“ sind beispielsweise eine erhebliche Veränderung des Vorkommens einer oder
mehrerer Arten anderer Organismen, einschließlich bedrohter und nützlicher Arten, auf kurze oder lange Sicht. Solche
Veränderungen könnten eine zahlenmäßige Verringerung oder eine komplette Ausrottung einer Art mit negativen
Auswirkungen auf das Funktionieren des Ökosystems und/oder andere daran gekoppelte Ökosysteme umfassen. Diese
wären wahrscheinlich nicht ohne Weiteres rückgängig zu machen, und wenn eine Erholung des Ökosystems möglich
ist, dürfte diese nur sehr langsam vonstatten gehen.

— „Mäßige Auswirkungen“ könnten erhebliche Veränderungen der Populationsdichte anderer Organismen sein, die
jedoch nicht die völlige Ausrottung einer Art oder eine erhebliche Beeinträchtigung einer bedrohten oder nützlichen
Art zur Folge hat. Vorübergehende und erhebliche Veränderungen der Populationen können dazu zählen, wenn diese
rückgängig gemacht werden können. Auch langfristige Auswirkungen können in diese Rubrik eingestuft werden,
wenn sie das Funktionieren des Ökosystems nicht ernsthaft beeinträchtigen.

— „Geringfügige Auswirkungen“ könnten beispielsweise unerhebliche Veränderungen der Populationsdichte anderer
Organismen sein, die nicht zu einer völligen Ausrottung einer Population oder Art anderer Organismen führen und
das Funktionieren des Ökosystems nicht beeinträchtigen. Dabei dürften ausschließlich Organismen, die kurz- oder
langfristig nicht bedroht und nicht nützlich sind, betroffen sein.

— „Zu vernachlässigende Auswirkungen“ wären solche, bei denen keine erheblichen Veränderungen in den Populationen
in der Umwelt oder in Ökosystemen auftreten.
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Die angeführten Beispiele zeigen die möglichen schädlichen Auswirkungen von GVO für Populationen, obgleich in
manchen Fällen die Betrachtung der wahrscheinlichen Auswirkungen auf einzelne Organismen angebrachter wäre. Ein
einzelner Risikofaktor könnte mehr als eine schädliche Auswirkung haben, und die einzelnen schädlichen Auswirkungen
könnten sich auch in ihrem Ausmaß unterscheiden. Die schädlichen Auswirkungen eines bestimmten Risikofaktors auf
die menschliche Gesundheit und auf landwirtschaftliche und natürliche Lebensräume könnten variieren.

Die möglichen Folgen könnten anhand sämtlicher möglicherweise betroffener ökologischer Größen (z. B. Arten, Popula-
tionen, trophische Ebenen, Ökosysteme) einschließlich der möglichen Auswirkung und des Unsicherheitsgrads aufgelistet
werden.

4.2.3. Schritt 3: Bewertung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens der einzelnen möglichen schädlichen Auswirkungen

Ein Hauptfaktor bei der Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass eine schädliche Auswirkung eintritt, sind die Merkmale des Milieus, in
der der/die GVO freigesetzt werden soll(en), sowie die Art der Freisetzung.

Neben dem Ausmaß der Auswirkungen von Risikofaktoren (siehe Abschnitt 4.2.2, Schritt 2) ist die Bewertung der
Wahrscheinlichkeit des Eintretens schädlicher Auswirkungen ein wichtiger Faktor der Risikobewertung. In diesem Schritt
wird beurteilt, mit welcher Wahrscheinlichkeit schädliche Auswirkungen tatsächlich eintreten. In manchen Fällen sollte
sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch die Häufigkeit behandelt werden. Wie in Schritt 2 (Bewertung der möglichen
Folgen der einzelnen schädlichen Auswirkungen, falls diese eintreten) sind für die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit
neben den Risikofaktoren auch die Anzahl der GVO, das Aufnahmemilieu und die Freisetzungsbedingungen ausschlagge-
bend. Klimatische, geografische, bodenspezifische und demografische Bedingungen und die Arten der Flora und Fauna im
Aufnahmemilieu sind wichtige Erwägungen.

In Bezug auf die Überlebensfähigkeit ist es daher angebracht, den Anteil der GVO einzuschätzen, der überleben würde,
wenn die beabsichtigten Risikomanagementmaßnahmen für die absichtliche Freisetzung oder das Inverkehrbringen nicht
angewandt werden. Wenn ein Gentransfer wahrscheinlich ist, sollten die voraussichtliche Häufigkeit des Gentransfers und
das Ausmaß geprüft werden. Hat der GVO pathogene oder toxische Eigenschaften, sollte der Anteil an Zielorganismen in
der Umwelt eingeschätzt werden, die voraussichtlich betroffen sein könnten.

Ferner hängt die Wahrscheinlichkeit des Eintretens einer Auswirkung von den spezifischen Risikomanagementmaß-
nahmen ab, mit denen verhindert werden könnte, dass ein Risiko tatsächlich eintritt (wenn sich z. B. Pollen aufgrund der
Zerstörung der Blütenstände unmöglich verbreiten kann).

Für jede ermittelte schädliche Auswirkung kann die relative Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Auswirkung wohl nicht
quantitativ bewertet werden, doch kann sie als „groß“, „mäßig“, „gering“ oder „zu vernachlässigend“ eingestuft werden.

Die angeführten Beispiele zeigen die möglichen schädlichen Auswirkungen des GVO für Populationen, obgleich in
manchen Fällen die Betrachtung der wahrscheinlichen Auswirkungen auf einzelne Organismen angebrachter wäre. Ein
einzelner Risikofaktor könnte mehr als eine (schädliche) Auswirkung haben; daher kann die Wahrscheinlichkeit einzelner
schädlicher Auswirkungen ebenfalls unterschiedlich sein. Die schädlichen Auswirkungen eines bestimmten Risikofaktors
auf die menschliche Gesundheit, auf landwirtschaftliche und natürliche Lebensräume könnten variieren.

Die Wahrscheinlichkeit könnte anhand sämtlicher möglicherweise betroffener ökologischer Größen (z. B. Arten, Popula-
tionen, trophische Ebenen, Ökosysteme) einschließlich der Maßnahmen gegen die möglichen Auswirkungen und des
Unsicherheitsgrads aufgeführt werden.

4.2.4. Schritt 4: Einschätzung des Risikos, das von jedem ermittelten Merkmal des/der GVO ausgeht

Das Risiko für die menschliche Gesundheit und die Umwelt durch jedes ermittelte Merkmal des GVO, das schädliche Auswirkungen
haben kann, sollte, soweit es der Stand der Wissenschaft erlaubt, eingeschätzt werden, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass die schädliche
Auswirkung eintritt, und das Ausmaß der Folgen im Fall ihres Eintretens zusammen zu berücksichtigen sind.

Auf der Grundlage der in den Schritten 2 und 3 erzielten Ergebnisse sollte das Risiko der schädlichen Auswirkungen für
jeden in Schritt 1 ermittelten Risikofaktor eingeschätzt werden. Auch hier dürfte eine quantitative Beurteilung kaum
möglich sein. In der Bewertung sollte für jeden Risikofaktor Folgendes berücksichtigt werden:

— das Ausmaß der Auswirkungen („groß“, „mäßig“, „geringfügig“ oder „zu vernachlässigend“),

— die Wahrscheinlichkeit der schädlichen Auswirkung („groß“, „mäßig“, „gering“ oder „zu vernachlässigend“),

— wenn ein Risikofaktor mehr als eine schädliche Auswirkung hat, das Ausmaß und die Wahrscheinlichkeit jeder
einzelnen schädlichen Auswirkung.

Jeder GVO muss einzeln behandelt werden. Bei jedem Versuch, das vorher Beschriebene zu quantifizieren, ist grundsätz-
lich mit großer Vorsicht vorzugehen. Beispielsweise kann in einem Fall das große Ausmaß einer schädlichen Auswirkung
mit einer zu vernachlässigenden Wahrscheinlichkeit des Eintretens verbunden sein, was dazu führen kann, dass bei der
Einschätzung des Risikos das gesamte Spektrum von einem hohen Risiko bis zu einem zu vernachlässigenden Risiko
angegeben werden könnte. Das Ergebnis hängt von den jeweiligen Umständen und von der Gewichtung bestimmter
Faktoren durch den Anmelder ab, was in der UVP klar anzugeben und zu begründen ist.
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Die gesamte Unsicherheit ist für jedes ermittelte Risiko zu beschreiben, wobei gegebenenfalls Unterlagen zu folgenden
Punkten vorzulegen sind:

— zu den Annahmen und Extrapolationen, die in der UVP auf verschiedenen Ebenen gemacht wurden,

— zu anderen wissenschaftlichen Bewertungen und Standpunkten,

— zu Unsicherheiten,

— zu den bekannten Grenzen von Abhilfemaßnahmen,

— zu Ergebnissen, die sich aus den Informationen ableiten lassen.

Zwar sollte die UVP auf quantifizierbaren Ergebnissen beruhen, jedoch können viele der Ergebnisse der UVP nur qualitativ
sein. Allerdings müssen die Ergebnisse einer UVP, wo immer möglich, eine Relation ausdrücken (beispielsweise im
Vergleich zu nicht genetisch veränderten Organismen), auch wenn es sich um qualitative Ergebnisse handelt.

4.2.5. Schritt 5: Strategien für das Management der Risiken der absichtlichen Freisetzung oder des Inverkehrbringens von GVO

Bei der Verträglichkeitsprüfung können Risiken, die ein Risikomanagement erfordern, festgestellt werden; eine Strategie für das
Risikomanagement sollte erstellt werden.

Vor dem Rückgriff auf ein Risikomanagement sollte aus Gründen der Vorbeugung eine Änderung der Freisetzung
vorzugsweise so lange in Erwägung gezogen werden, bis das Risiko zu vernachlässigen ist. So sollten genetische Elemente,
die schädliche Auswirkungen hervorrufen könnten oder nicht definiert sind, bei der Genkonstruktion vermieden werden.
Sollte dies nicht möglich sein, sollten diese genetischen Elemente vorzugsweise in einer späteren Phase vor der absichtli-
chen Freisetzung oder dem Inverkehrbringen aus dem GVO entfernt werden.

Dies sollte in den Schritten 1-4 berücksichtigt werden. Das Risikomanagement dient der Kontrolle eines ermittelten
Risikos und sollte auch auf die Unsicherheiten ausgelegt sein. Vorsichtsmaßnahmen sollten im Verhältnis zu der Größe
des Risikos und der Unsicherheit stehen. Wenn einschlägige Informationen zu einem späteren Zeitpunkt vorliegen, sollte
das Risikomanagement an die neuen Informationen angepasst werden.

Zur Reduzierung des Risikos durch Risikomanagement sollten die Maßnahmen eindeutig darauf angelegt sein. Wenn das
Risiko besteht, dass ein in eine Nutzpflanze eingeführtes, für Insekten toxisches Gen auf eine verwandte Pflanzenart
übertragen wird, könnten geeignete Kontrollmaßnahmen beispielsweise in der räumlichen oder zeitlichen Isolierung von
den verwandten Arten bestehen, oder der Freisetzungsort könnte in ein Gebiet verlegt werden, wo das spezifische Risiko
(z. B. die Pflanzenarten) nicht auftritt.

Managementstrategien können beispielsweise Isolierungsmaßnahmen in jeder relevanten Phase des Einsatzes und der
Verwendung von GVO einschließen. Sie können auch ein breites Spektrum von Maßnahmen umfassen, einschließlich
verschiedener Methoden zur reproduktiven Isolierung, physischer oder biologischer Hindernisse und der Säuberung von
Maschinen oder Behältern, nachdem sie mit GVO in Berührung gekommen sind, usw.

Die genauen Risikomanagementverfahren hängen von Folgendem ab:

— der Verwendung des GVO (Art und Maßstab der absichtlichen Freisetzung oder des Inverkehrbringens);

— der Art des GVO (z. B. genetisch veränderte Mikroorganismen, höhere jährliche Pflanzen, höhere langlebige Pflanzen
oder Tiere, einfach oder mehrfach veränderte GVO, eine oder mehrere Arten von GVO);

— dem allgemeinen Habitattyp (beispielsweise biogeochemischer Status, Klima, Verfügbarkeit von Kreuzpartnern der
gleichen Art oder einer anderen Art, Ursprungszentren, Verbindung verschiedener Habitate);

— der Art des landwirtschaftlichen Habitats (z. B. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Aquakultur, ländliches Gebiet, Stand-
ortgröße, Anzahl unterschiedlicher GVO);

— der Art des natürlichen Habitats (z. B. Zustand der erhaltenen Gebiete).

Klar anzugeben ist, was das Risikomanagement mit sich bringt, beispielsweise notwendige Veränderungen bei den
Experimenten, Bedingungen für das Inverkehrbringen, usw., und welche Risikominderung voraussichtlich dadurch erzielt
wird.

4.2.6. Schritt 6: Bestimmung des Gesamtrisikos des/der GVO

Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Strategien für das Risikomanagement sollte eine Bewertung des Gesamtrisikos des/der
GVO vorgenommen werden.

Auf der Grundlage von Schritt 4 und gegebenenfalls von Schritt 5 ist eine abschließende Bewertung des Gesamtrisikos
vorzunehmen unter Berücksichtigung des Ausmaßes und der Wahrscheinlichkeit schädlicher Auswirkungen des GVO,
ausgehend von einer Kombination der Risiken von jeder einzelnen schädlichen Auswirkung einschließlich kumulativer
Auswirkungen von anderen GVO. In der abschließenden Bewertung sind die Gesamtrisiken der absichtlichen Freisetzung
oder des Inverkehrbringens und sämtliche Unsicherheiten zusammenfassend aufzuführen.
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5. SCHLUSSFOLGERUNGEN DER MÖGLICHEN UMWELTAUSWIRKUNGEN DER FREISETZUNG ODER DES
INVERKEHRBRINGENS VON GVO

Auf der Grundlage einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß der in den Abschnitten B und C genannten Grundprinzipien und
Methoden sollten die Anmeldungen in den hierfür in Frage kommenden Fällen Informationen über die in den Abschnitten D1 und D2
von Anhang II der Richtlinie 2001/18/EG genannten Punkte enthalten, damit leichter Schlussfolgerungen über die möglichen
Auswirkungen der Freisetzung bzw. des Inverkehrbringens von GVO auf die Umwelt gezogen werden können.

Infolge künftiger Entwicklungen besonders bei anderen GVO als Pflanzen könnten weitere Leitlinien für die der Anmel-
dung beizufügenden Informationen erforderlich sein.

6. ÜBERPRÜFUNG UND ANPASSUNG

6.1. Überprüfung und Anpassung einer UVP

Eine UVP steht nicht ein für allemal fest. Sie sollte regelmäßig überprüft und überarbeitet oder gegebenenfalls im Hinblick
auf einschlägige neue Informationen geändert werden (gemäß Artikel 8 oder Artikel 20 der Richtlinie 2001/18/EG). Bei
Überprüfungen sind die Wirksamkeit, Effizienz und Genauigkeit der UVP und des Risikomanagements zu untersuchen,
wobei Informationen aus der Wissenschaft, von anderen absichtlichen Freisetzungen und von der Überwachung herange-
zogen werden. Dabei ist auch der in der UVP festgestellte Unsicherheitsgrad ausschlaggebend.

Nach solchen Überprüfungen sollten UVP und Risikomanagement gegebenenfalls angepasst oder verbessert werden.

6.2. Überprüfung und Anpassung der UVP-Leitlinien

Künftige Entwicklungen in der Gentechnik könnten eine Anpassung des Anhangs II und dieser Leitlinien an den
technischen Fortschritt erforderlich machen. Eine weitere Aufgliederung der nötigen Informationen nach Arten von GVO,
beispielsweise Einzeller, Fische oder Insekten, oder nach der jeweiligen Verwendung von GVO, beispielsweise für die
Entwicklung von Impfstoffen, könnte möglich sein, wenn in ausreichendem Maß Erfahrungen mit den Anmeldungen der
Freisetzung von bestimmten GVO in der Gemeinschaft gemacht wurden (Anhang III, vierter Absatz).

Bei der Überprüfung und Anpassung der UVP-Leitlinien sollte gegebenenfalls auch berücksichtigt werden, dass eine
Anpassung an den technischen Fortschritt oder die Entwicklung weiterer Leitlinien im Hinblick auf Erfahrungen — sofern
sie ausreichen — erforderlich sein könnte, die bei Freisetzungen bestimmter GVO in bestimmte Ökosysteme gemacht
wurden, gemäß den in Anhang V (Artikel 7 Absatz 1) dieser Richtlinie aufgeführten Kriterien sowie im Hinblick auf die
Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich der Unbedenklichkeit des Inverkehrbringens bestimmter
GVO für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt (Artikel 16 Absatz 2).



ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 24. Juli 2002

zur Ermächtigung Italiens, die Ausfuhr eines aromatisierten weinhaltigen Getränks zuzulassen, das
den Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates zur Festlegung der allgemeinen
Regeln für die Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung aromatisierten Weines, aromati-

sierter weinhaltiger Getränke und aromatisierter weinhaltiger Cocktails nicht entspricht

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 2773)

(Nur der italienische Text ist verbindlich)

(2002/624/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 des Rates vom
10. Juni 1991 zur Festlegung der allgemeinen Regeln für die
Begriffsbestimmung, Bezeichnung und Aufmachung aromati-
sierten Weines, aromatisierter weinhaltiger Getränke und
aromatisierter weinhaltiger Cocktails (1), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2061/96 des Europäischen Parlaments
und des Rates (2), insbesondere auf Artikel 11,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Italien hat die Kommission mit einem von einem italieni-
schen Marktteilnehmer eingereichten Antrag auf eine
Ausnahme gemäß Artikel 11 der Verordnung (EWG) Nr.
1601/91 befasst, der ein aromatisiertes weinhaltiges
Getränk betrifft, das zur Ausfuhr nach gewissen Drittlän-
dern bestimmt ist.

(2) Der betreffende Marktteilnehmer wünscht den Farbstoff
Tartrazin (E102) bei der Herstellung dieses aromati-
sierten weinhaltigen Getränks zu verwenden.

(3) Bei der Herstellung von aromatisierten weinhaltigen
Getränken gemäß der Begriffsbestimmung von Artikel 2
Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 1601/
91 ist die Verwendung eines Farbstoffs nicht zulässig.

(4) Tartrazin ist ein Lebensmittelfarbstoff, der mit der Richt-
linie 94/36/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 30. Juni 1994 über Farbstoffe, die in Lebens-
mitteln verwendet werden dürfen (3), für die Herstellung
anderer alkoholischer Getränke und Lebensmittel erlaubt
worden ist, die auf dem Gemeinschaftsmarkt vermarktet
werden.

(5) Die Verwendung von Tartrazin wird für aromatisierte
weinhaltige Getränke vorgesehen, die für Drittländer
bestimmt sind, in denen dieser Zusatzstoff in dieser Art
von Erzeugnissen rechtmäßig zugelassen ist. Es handelt
sich um eine Menge von 30 000 Hektolitern jährlich. Bei
den in den Rechtsvorschriften der betreffenden

Drittländer vorgesehenen Dosen ergibt sich keinerlei
Gefahr für die menschliche Gesundheit.

(6) Die so hergestellten aromatisierten Getränke werden
nicht auf dem Gemeinschaftsmarkt vermarktet.

(7) Diese Ausnahme ist zeitlich befristet, damit ihre techni-
sche Notwendigkeit später überprüft werden kann bzw.
ihre Bedingungen und ihr Anwendungsbereich aufgrund
der gemachten Erfahrungen geändert werden können.

(8) Die in dieser Entscheidung vorgesehene Ausnahme
entspricht der Stellungnahme des Ausschusses für die
Durchführung der Bestimmungen über aromatisierten
Wein, aromatisierte weinhaltige Getränke und aromati-
sierte weinhaltige Cocktails —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Italien wird ermächtigt, die Herstellung und Ausfuhr nach
bestimmten Drittländern eines mit Tartrazin (E102) gefärbten
aromatisierten weinhaltigen Getränks bis zum 31. Dezember
2005 zuzulassen.

Die so hergestellten Erzeugnisse müssen den geltenden Rechts-
vorschriften der betreffenden Drittländer entsprechen. Diese
Ausnahme gilt für eine jährliche Erzeugung von 30 000 hl.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Italienische Republik gerichtet.

Brüssel, den 24. Juli 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 25. Juli 2002

zur zweiten Änderung der Entscheidung 2002/383/EG mit Maßnahmen zum Schutz gegen die klas-
sische Schweinepest in Frankreich, Deutschland und Luxemburg

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 2824)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/625/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 90/425/EWG des Rates vom 26. Juni
1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüchteri-
schen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit
lebenden Tieren und Erzeugnissen im Hinblick auf den Binnen-
markt (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 92/118/EWG (2),
insbesondere auf Artikel 10 Absatz 4,

gestützt auf die Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23.
Oktober 2001 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur
Bekämpfung der klassischen Schweinepest (3), insbesondere auf
Artikel 29 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In bestimmten französischen, deutschen und luxemburgi-
schen Grenzgebieten sind Fälle von klassischer Schweine-
pest aufgetreten.

(2) Angesichts des Handels mit lebenden Schweinen können
diese Ausbrüche die Tierbestände in anderen Teilen der
Gemeinschaft gefährden.

(3) Frankreich, Deutschland und Luxemburg haben
Bekämpfungsmaßnahmen im Sinne der Richtlinie 2001/
89/EG getroffen.

(4) Die Kommission hat die Entscheidung 2002/383/EG
vom 23. Mai 2002 mit Maßnahmen zum Schutz gegen
die klassische Schweinepest in Frankreich, Deutschland
und Luxemburg (4) erlassen, die alsdann durch die
Entscheidung 2002/538/EG (5) geändert wurde.

(5) Angesichts der Seuchenentwicklung in der deutschen
Schwarzwildpopulation empfiehlt es sich, das von diesen
Maßnahmen betroffene Sperrgebiet geringfügig zu
ändern und die Entscheidung 2002/383/EG entspre-
chend anzupassen.

(6) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Entscheidung 2002/383/EG wird durch den
Anhang dieser Entscheidung ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 25. Juli 2002

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Frankreich:

— Das Gebiet des Departements Moselle nördlich der Mosel von der Grenze zu Deutschland bis zur Stadt Thionville
und von der Autobahn A30 ab Thionville bis zur Grenze zum Departement Meurthe-et-Moselle;

— das Gebiet des Departements Meurthe-et-Moselle nördlich der Autobahn/Nationalstraße N52 von der Grenzlinie der
Mosel bis zur Stadt Longwy an der Grenze zu Belgien.

Deutschland:

— Das gesamte Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz, ausgenommen die Gebiete östlich des Rheins;

— im Saarland: im Kreis Merzig-Wadern die Gemeinden Mettlach, Merzig, Beckingen, Losheim, Weiskirchen,Wadern;
im Kreis Saarlouis die Gemeinden Dillingen, Bous, Ensdorf, Schwalbach, Saarwellingen, Nalbach, Lebach, Schmelz,
Saarlouis; im Kreis Sankt Wendel die Gemeinden Nonnweiler, Nohfelden, Tholey;

— in Nordrhein-Westfalen: im Kreis Euskirchen die Gemeinden Dahlem, Blankenheim, Bad Münstereifel, Schleiden und
die Stadt Euskirchen; die Gemeinde Hellenthal; die Gemeinde Kall; die Stadt Mechernich; die Gemeinde Nettersheim;
im Kreis Rhein-Sieg die Stadt Rheinbach, die Gemeinde Swisttal; die Stadt Meckenheim; im Kreis Aachen die
Gemeinden Simmerath und Monschau.

Luxemburg:

— Gesamtes Hoheitsgebiet.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 25. Juli 2002

zur Genehmigung des von Frankreich vorgelegten Plans zur Tilgung der klassischen Schweinepest
in der Schwarzwildpopulation in den Departements Moselle und Meurthe-et-Moselle

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2002) 2826)

(Nur der französische Text ist verbindlich)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/626/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 2001/89/EG des Rates vom 23.
Oktober 2001 über Maßnahmen der Gemeinschaft zur
Bekämpfung der klassischen Schweinepest (1), insbesondere auf
Artikel 16 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Im April 2002 wurden in der Schwarzwildpopulation im
französischen Departement Moselle an der Grenze zum
Departement Meurthe-et-Moselle sowie zu Luxemburg
und Deutschland Fälle von klassischer Schweinepest
bestätigt.

(2) Gemäß Artikel 16 der Richtlinie 2001/89/EG haben die
französischen Behörden einen Plan zur Tilgung der klas-
sischen Schweinepest in der Schwarzwildpopulation im
Departement Moselle und dem angrenzenden Departe-
ment Meurthe-et-Moselle vorgelegt.

(3) Der vorgelegte Plan wurde geprüft und für konform mit
der Richtlinie 2001/89/EG befunden.

(4) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesund-
heit —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der von Frankreich vorgelegte Plan zur Tilgung der klassischen
Schweinepest in der Schwarzwildpopulation in den Departe-
ments Moselle und Meurthe-et-Moselle wird genehmigt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Französische Republik gerichtet.

Brüssel, den 25. Juli 2002

Für die Kommission
David BYRNE

Mitglied der Kommission
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BESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 29. Juli 2002

zur Einrichtung der Gruppe Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikations-
netze und -dienste

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2002/627/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Richtlinien des Europäischen Parlaments und
des Rates 2002/21/EG vom 7. März 2002 über einen
gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommu-
nikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) (1), 2002/
19/EG vom 7. März 2002 über den Zugang zu elektroni-
schen Kommunikationsnetzen und zugehörigen Einrich-
tungen sowie deren Zusammenschaltung (Zugangsricht-
linie) (2), 2002/20/EG vom 7. März 2002 über die
Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und
-dienste (Genehmigungsrichtlinie) (3) sowie 2002/22/EG
vom 7. März 2002 über den Universaldienst und die
Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen
und -diensten (Universaldienstrichtlinie) (4) wurde ein
neuer Rechtsrahmen für elektronische Kommunikations-
netze und -dienste geschaffen.

(2) In allen Mitgliedstaaten wurden nationale Regulierungs-
behörden eingerichtet, um die in diesen Richtlinien
genannten Regulierungsaufgaben wahrzunehmen. Diese
Aufgaben sind der Kommission gemäß Artikel 3 Absatz
6 der Rahmenrichtlinie mitzuteilen. Nach den Bestim-
mungen der Rahmenrichtlinie gewährleisten die Mitglied-
staaten die Unabhängigkeit der nationalen Regulierungs-
behörden, indem sie dafür sorgen, dass diese rechtlich
und funktional von allen Unternehmen unabhängig sind,
die elektronische Kommunikationsnetze, -geräte oder
-dienste anbieten. Wenn Mitgliedstaaten weiterhin an
Unternehmen beteiligt sind, die elektronische Kommuni-
kationsnetze und/oder -dienste bereitstellen oder diese
kontrollieren, müssen sie eine vollständige und wirksame
strukturelle Trennung der hoheitlichen Funktion von
Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Eigentum oder
der Kontrolle sicherstellen.

(3) Die Zuständigkeiten und Aufgaben der nationalen Regu-
lierungsbehörden weichen im Einzelnen voneinander ab,
alle Mitgliedstaaten verfügen jedoch über mindestens
eine nationale Regulierungsbehörde, der es obliegt, die
Regeln — insbesondere jene zur laufenden Marktbeauf-
sichtigung — nach deren Umsetzung in nationales Recht
anzuwenden.

(4) Die einheitliche Anwendung der einschlägigen Regeln in
allen Mitgliedstaaten ist für die erfolgreiche Entwicklung
eines Binnenmarktes für elektronische Kommunikations-
dienste und -netze von wesentlicher Bedeutung. Der

neue Rechtsrahmen setzt den Maßnahmen der natio-
nalen Regulierungsbehörden Ziele und bildet einen
Handlungsrahmen, ermöglicht ihnen aber in bestimmten
Bereichen die flexible Anwendung der Regeln entspre-
chend der einzelstaatlichen Gegebenheiten.

(5) Es sollte eine Gruppe Europäischer Regulierungsstellen
für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste
(nachstehend als „Gruppe“ bezeichnet) gebildet werden,
um die Kommission im Bereich der elektronischen
Kommunikation zu beraten und zu unterstützen.

(6) Die Gruppe sollte eine Schnittstelle zwischen den natio-
nalen Regulierungsbehörden und der Kommission bilden,
um so zur Entwicklung des Binnenmarktes beizutragen.
Auch sollte sie eine transparente Zusammenarbeit
zwischen den nationalen Regulierungsbehörden und der
Kommission ermöglichen, um sicherzustellen, dass der
neue Rechtsrahmen für elektronische Kommunikations-
netze und -dienste in allen Mitgliedstaaten einheitlich
angewandt wird.

(7) Die Gruppe sollte als Reflexions- und Diskussionsforum
sowie zur Beratung der Kommission in Fragen aus
dem Bereich der elektronischen Kommunikation
— einschließlich der Anwendung und Überprüfung der
Empfehlung über relevante Produkt- und Dienstmärkte
und der Erarbeitung einer Entscheidung über grenzüber-
schreitende Märkte — fungieren.

(8) Die Gruppe sollte eine enge Zusammenarbeit mit dem
durch die Rahmenrichtlinie eingesetzten Kommunikati-
onsausschuss pflegen. Die Arbeit der Gruppe sollte die
Arbeit des Ausschusses nicht behindern.

(9) Es sollte eine Koordinierung gewährleistet werden mit
dem durch die Entscheidung Nr. 676/2002/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März
2002 über einen Rechtsrahmen für die Frequenzpolitik
in der Europäischen Gemeinschaft (Frequenzentschei-
dung) (5) eingesetzten Funkfrequenzausschuss, der gemäß
dem Beschluss der Kommission 2002/622/EG vom 26.
Juli 2002 zur Einrichtung einer Gruppe für Frequenz-
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politik (1) gebildeten Gruppe für Frequenzpolitik und
dem gemäß der Richtlinie 97/36/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates (2) zur Koordinierung
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit
eingesetzten Kontaktausschuss „Fernsehen ohne
Grenzen“ —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Gegenstand

Hiermit wird eine Beratergruppe der unabhängigen nationalen
Regulierungsbehörden zu Fragen bezüglich elektronischer
Kommunikationsdienste und -netze mit der Bezeichnung
„Gruppe Europäischer Regulierungsstellen“ für elektronische
Kommunikationsdienste und -netze (nachstehend als „Gruppe“
bezeichnet) eingesetzt.

Artikel 2

Begriffsbestimmung

Im Sinne dieser Entscheidung bezeichnet „maßgebliche natio-
nale Regulierungsbehörde“ die gemäß der Rahmenrichtlinie in
jedem Mitgliedstaat eingerichtete Behörde, deren Aufgabe die
Überwachung der alltäglichen Auslegung und Anwendung der
Bestimmungen der Richtlinien über elektronische Kommunika-
tionsnetze und –dienste ist.

Artikel 3

Ziele

Die Gruppe berät und unterstützt die Kommission bei der
Konsolidierung des Binnenmarkts für elektronische Kommuni-
kationsnetze und –dienste.

Die Gruppe soll eine Schnittstelle zwischen den nationalen
Regulierungsbehörden und der Kommission bilden, um beizu-
tragen zur Entwicklung des Binnenmarktes und zur einheitli-
chen Anwendung des neuen Rechtsrahmens für elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste in allen Mitgliedstaaten.

Artikel 4

Zusammensetzung

Die Gruppe setzt sich aus den Leitern der maßgeblichen Regu-
lierungsstellen der einzelnen Mitgliedstaaten oder deren Stellver-
tretern zusammen.

Die Kommission ist angemessen vertreten und stellt das Sekre-
tariat der Gruppe.

Artikel 5

Arbeitsweise

Aus eigener Initiative oder auf Anforderung der Kommission
berät und unterstützt die Gruppe die Kommission in allen

Fragen bezüglich elektronischer Kommunikationsnetze und
-dienste.

Die Gruppe bestimmt aus ihren Reihen eine(n) Vorsitzende(n).
Die Arbeit der Gruppe kann gegebenenfalls auf Untergruppen
und Sachverständigen-Arbeitsgruppen aufgeteilt werden.

Der/die Vorsitzende beruft die Gruppe im Einvernehmen mit
der Kommission zu Sitzungen ein.

Die Gruppe legt ihre Geschäftsordnung — vorbehaltlich der
Genehmigung durch die Kommission — einvernehmlich oder,
wenn keine Einigung zustande kommt, mit Zweidrittel-Mehr-
heit fest, wobei jeder Mitgliedstaat eine Stimme hat.

Die Kommission ist bei allen Sitzungen der Gruppe vertreten
und darf allen Sitzungen ihrer Untergruppen und Sachver-
ständigen-Arbeitsgruppen beiwohnen.

Sachverständige aus den EWR-Staaten und aus den Beitrittslän-
dern zur Europäischen Union können sich als Beobachter an
der Gruppe beteiligen. Die Gruppe kann weitere Sachver-
ständige und Beobachter zu ihren Sitzungen einladen.

Artikel 6

Konsultierung

Die Gruppe zieht Marktbeteiligte, Verbraucher und Nutzer
umfassend und frühzeitig in offener und transparenter Weise
zu Rate.

Artikel 7

Geheimhaltungspflicht

Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 287 EG-Vertrag
sind Mitglieder der Gruppe sowie Beobachter und andere
Personen verpflichtet, Informationen, die sie durch die Arbeiten
der Gruppe, ihrer Untergruppen oder Sachverständigengruppen
erhalten haben, nicht preiszugeben, wenn die Kommission sie
darüber unterrichtet, dass der angeforderte Rat oder die
erörterte Frage vertraulich zu behandeln ist. In solchen Fällen
ist die Kommission berechtigt, nur Mitglieder der Gruppe zu
den Sitzungen zuzulassen.

Artikel 8

Jahresbericht

Die Gruppe legt der Kommission einen Jahresbericht über ihre
Tätigkeiten vor. Die Kommission übermittelt den Bericht dem
Europäischen Parlament und dem Rat, gegebenenfalls mit
Bemerkungen.

Artikel 9

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.
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Die Gruppe nimmt am Tag des Inkrafttretens dieses Beschlusses ihre Tätigkeiten auf.

Brüssel, den 29. Juli 2002

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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